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1. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen rd. 4 ha großen Solarpark, der westlich von 

Hoppetenzell und östlich des Schorenweihers errichtet werden soll. Mit der Projektierung des Solar-

parks wurde die Firma solarcomplex AG, Singen beauftragt (Projektentwickler). Betreiber sind die 

Stadtwerke Stockach und der Flächeneigentümer. 

Der Standort befindet sich im Gewann Schoren auf den Flurstücken 777 und 783, Gemarkung Hoppe-

tenzell, Stadt Stockach, Kreis Konstanz. Die Grundstücke umfassen 4,86 Hektar und liegen 400 m von 

der Wohnbebauung entfernt sowie mehr als 500 m von der Bundesstraße B 313. Der Eigentümer be-

arbeitet die Fläche derzeit selbst. Bei den Flurstücken handelt es sich um Grünland. Das Gelände soll 

mit aufgeständerten Solarmodulen überstellt und eingezäunt werden. Die Nutzung des Unterwuchses 

erfolgt als extensives Grünland. 

Das Vorhaben dient dem Ausbau der regenerativen Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen und 

entspricht damit den Zielsetzungen der Landes- und Regionalplanung im Hinblick auf eine verstärkte 

Nutzung von umweltschonenden erneuerbaren Energien. 

Im Folgenden werden die durch den Bebauungsplan zu erwartenden Umweltauswirkungen kurz dar-

gestellt: 

Schutzgebiete 

Es befinden sich keine geschützten Biotope, FFH-Gebiete, Europäischen Vogelschutzgebiete, Land-

schaftsschutz-, Naturschutz-, Wasserschutz- oder Waldschutzgebiete innerhalb des Plangebietes oder 

seiner unmittelbaren Umgebung. 

Schutzgut Mensch 

Durch die Errichtung der rd. 3 m hohen Solarmodule kommt es zu einer technischen Überprägung 

einer geringfügig vorbelasteten Landschaft. Wander- und Radwege werden nicht tangiert. Wohnge-

biete liegen nicht in unmittelbarer Umgebung. Blendeffekte für die Nachbarschaft oder auf Straßen 

sind nicht zu erwarten. Durch das Vorhaben sind insgesamt keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Gesundheit der Bevölkerung oder die Erholungs- und Freizeitfunktion der Umgebung zu erwarten. 

Schutzgut Pflanzen / Biotope 

Das derzeitig intensiv bewirtschaftete Grünland weist eine reduzierte Artenvielfalt auf. Es wird zukünf-

tig mit Solarmodulen überschirmt und als extensives Grünland bewirtschaftet. Durch die Beschattung 

kann es zu einer Veränderung der Wuchsbedingungen durch minimierte Sonneneinstrahlung und un-

gleichmäßige Beregnung kommen. Diese Auswirkungen können durch den geplanten Abstand der 

Module von 80 cm zum Boden minimiert werden. Da die Reihen zur Vermeidung gegenseitiger Ver-

schattung Abstand voneinander halten, wird der Boden unter den Modulen mit ausreichend Nieder-

schlag und Licht versorgt, so dass sich eine Grasnarbe bildet, die mit Schafen abgeweidet oder alterna-

tiv gemäht werden kann. Ziel ist die Entwicklung von artenreicherem Grünland.  

Schutzgut Tiere 

Das Grünland wird von verschiedenen Vogelarten zur Nahrungssuche genutzt. Ein Vorkommen von 

Feldlerchen oder anderen Offenlandbrütern konnte ausgeschlossen werden. Am Waldrand wurde ein 

Brutvorkommen des Mäusebussards festgestellt. In dem künftig störungsarmen Gelände des Solar-
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parks kann sich bei ausreichender Besonnung eine mäßig artenreiche Wiese entwickeln, die Insekten, 

Kleinsäugern, Reptilien und Vogelarten als Lebensraum und Nahrungshabitat dient. Da bei der Um-

zäunung des Betriebsgeländes auf einen ausreichenden Abstand des Zauns zum Boden geachtet wird, 

sind keine Habitatzerschneidungen für kleinere, wandernde Tierarten zu erwarten. Größere wandern-

de Tierarten können den Solarpark problemlos umgehen. Erhebliche Beeinträchtigungen von Greifvö-

geln durch den Verlust der mit Solarmodulen überbauten Fläche als Nahrungsgebiet sind nicht zu be-

fürchten. Mit artenschutzrechtlichen Konflikten ist nicht zu rechnen.  

Entlang der Gehölzstrukturen bleiben Wanderkorridore erhalten, d.h. es wird ein Abstand mit der 

Einzäunung zum Waldrand gelassen.  

Schutzgut Boden 

Auf dem Solarfeld ist mit Belastungen des Bodens durch die Rammung der Gestelle sowie durch Be-

fahren durch Baufahrzeuge zu rechnen. Die gesamte Solaranlage wird aufgeständert. Auf der Fläche 

unter den Modulen findet keine Versiegelung statt. Versiegelungen treten nur kleinflächig durch die 

Trafostation(en) auf. 

Schutzgut Wasser 

Eine Gefährdung des Grundwassers ist nicht zu erwarten. Eine Versickerung der anfallenden Nieder-

schlagswässer erfolgt unmittelbar auf den Wiesenflächen unter den Solarmodulen. Die Grundwasser-

neubildungsrate wird nicht vermindert.  

Schutzgut Klima/ Luft 

Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima (Klimaschutz) und Lufthygiene werden als positiv 

eingeschätzt, da die Erzeugung regenerativer Energien zum Klimaschutz beiträgt.  

Schutzgut Landschaftsbild 

Der Solarpark wird in einer gering vorbelasteten Landschaft errichtet. Eine Eingrünung ist durch den 

Wald und die umliegenden Gehölze gegeben. Es kommt zu einer lokalen, technischen Veränderung 

des Landschaftsbildes auf rd. 4,9 ha Fläche durch die Installation von maximal 3 m hohen Solarmodu-

len, von 3,3 m hohen Trafohäuschen und eines 2 m hohen Zaunes. Landschaftsschutzgebiete sind 

nicht betroffen. Die lokale Veränderung des Landschaftsbildes wird dauerhaft sichtbar sein. Eine voll-

ständige Abschirmung ist nicht möglich und auch nicht erforderlich, da die Fläche nicht von Ortschaf-

ten einsehbar ist und nicht in einem Naherholungsgebiet liegt. Die Modulhöhen werden auf das unbe-

dingt erforderliche Maß beschränkt. Der Eingriff in das Schutzgut Landschaft wird durch die abgelege-

ne Lage und die gute Eingrünung durch die umliegenden Gehölze abgemildert. Durch die Verwendung 

von wenig spiegelnden Modulen, den Verzicht auf nächtliche Beleuchtung sowie die Extensivierung 

des Grünlands unter den Modulen können die negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild mini-

miert werden. 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Archäologische Bodendenkmale sind nicht bekannt. Die Fläche unter den Solarmodulen wird zukünftig 

als extensives Grünland beweidet. Nach einem Rückbau der Anlage im Falle einer Aufgabe der So-

larnutzung ist die landwirtschaftliche Fläche wieder in vollem Umfang nutzbar.  

Wechselwirkungen 
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Durch die Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik) sind indirekt und mittel- bis langfristig positi-

ve Wechselwirkungen auf den Naturhaushalt zu erwarten. So trägt die Erzeugung von Solarenergie 

langfristig zu einer Verringerung von CO2-Emissionen und zum Klimaschutz bei, indem sie den Bedarf 

an fossilen Energieträgern verringert. Durch die technische Überprägung der Landschaft kann es zu 

leichten Beeinträchtigungen der Erholungseignung des Gebietes kommen. Eine Meidung des Gebiets 

durch Erholungssuchende ist jedoch nicht zu erwarten. 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Durch die geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen wie der Verzicht auf nächtliche 

Beleuchtung und die Verwendung reflexionsarmer Solarmodule können die Eingriffe in Naturhaushalt 

und Landschaft minimiert werden. Die Grünlandflächen werden extensiv bewirtschaftet.  

Externe Kompensationsmaßnahmen / artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Externe Kompensations- oder artenschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Fazit 

Aus naturschutzfachlicher Sicht handelt es sich um einen verträglichen Standort. Der Eingriffsschwer-

punkt der Umsetzung des Bebauungsplans liegt in der Veränderung des Landschaftsbilds durch Errich-

tung einer Freiflächensolaranlage. Innerhalb des Geltungsbereiches werden Maßnahmen zur Vermei-

dung und Minimierung der Umweltauswirkungen festgesetzt. Mit der Durchführung der beschriebe-

nen Maßnahmen ist der Eingriff in Natur und Landschaft in vollem Umfang ausgeglichen. Artenschutz-

rechtliche Verbotstatbestände sind nicht zu erwarten. 

 

2. Vorbemerkungen 

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um einen rd. 4 ha1 großen Solarpark, der westlich von 

Hoppetenzell und östlich des Schorenweihers errichtet werden soll. Mit der Projektierung des Solar-

parks wurde die Firma solarcomplex AG, Singen beauftragt (Projektentwickler). Betreiber sind die 

Stadtwerke Stockach und der Flächeneigentümer. 

Der Standort befindet sich im Gewann Schoren auf den Flurstücken 777 und 783, Gemarkung Hoppe-

tenzell, Stadt Stockach, Kreis Konstanz. Die Grundstücke umfassen 4,86 Hektar und liegen 400 m von 

der Wohnbebauung entfernt sowie mehr als 500 m von der Bundesstraße B 313. Der Eigentümer be-

arbeitet die Fläche derzeit selbst. Daher ist kein Pächter von der Planung des Projekts betroffen. Der 

Eigentümer und Landwirt schafft sich durch die Erzeugung von Solarenergie ein zusätzliches Zukunfts-

standbein. Bei den Flurstücken handelt es sich um Grünland. In den 1980er Jahren wurde hier Kies 

abgebaut. Das Gelände soll mit aufgeständerten Solarmodulen überstellt und eingezäunt werden. Die 

Nutzung des Unterwuchses erfolgt als extensives Grünland. 

Die Photovoltaikanlage ist mit einer Leistung von rd. 5 MW geplant. Sie dient der Gewinnung von 

Strom aus Sonnenenergie, welcher in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden soll. Der geplante 

Solarpark soll voraussichtlich als PPA-Anlage (d.h. mit langfristigem Stromliefervertrag, power-

 
1 Umzäunte Fläche 
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purchase-agreement, jedoch ohne gesetzliche Einspeisevergütung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz) 

betrieben werden. 

Um die für eine Freiflächensolaranlage notwendige Rechtsgrundlage zu schaffen, beabsichtigt die 

Stadt Stockach im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens, ein sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Photovoltaik auszuweisen. Eine Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte be-

reits parallel. 

Nach dem BauGB ist für den Bebauungsplan eine Umweltprüfung durch die verfahrensführende 

Kommune erforderlich. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage wird ein Umweltbericht als ge-

sonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan nach den Anforderungen des BauGB / UVPG (§ 2 

Abs. 4 BauGB i. V. m. § 2a/Anlage 1 BauGB) erstellt. Auf Basis einer schutzgutbezogenen Standortana-

lyse werden grünordnerische Aussagen zur Einbindung in die Landschaft getroffen sowie naturschutz-

fachliche Vermeidungs-, Minimierungs- und bei Bedarf Kompensationsmaßnahmen entwickelt. Die 

Eingriffs-Kompensationsbilanz sowie eine artenschutzrechtliche Einschätzung gemäß § 44 BNatSchG 

werden integriert. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebiets (unmaßstäblich), Basis TK 25 digital 

 

3. Beschreibung der Planung 

3.1 Angaben zum Standort (Nutzungsmerkmale) 

Bei den Flurstücken handelt es sich um Grünland, welches zwischen Feldgehölzen und Wald eingebet-

tet liegt. Es grenzt an weitere landwirtschaftliche Flächen und an nach § 33 NatSchG geschützte Bioto-

pe an. Das Gelände ist weitgehend eben und liegt auf rd. 620 m ü. NN.  
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3.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans  

Ziel des Bebauungsplans ist die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebiets gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 

mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“. Das Gebiet dient der Errichtung und dem Betrieb von Anla-

gen zur Erzeugung von Solarstrom (Photovoltaikanlagen).  

Es sind Module mit Unterkonstruktion und die zu deren Betreibung notwendigen Nebenanlagen (Tra-

fo-/ Umspannstation, Wechselrichter, Verkabelung, Zufahrt) zulässig. Andere Nutzungen sind ausge-

schlossen. Die Grundflächenzahl GRZ wird mit 0,7 festgesetzt und betrifft die mit Modulen überstellte 

Fläche. Die Module werden auf Metallpfosten montiert, die direkt in den Boden gerammt werden. 

Zusätzliche Betonfundamente sind nicht erforderlich, wodurch alle Elemente demontierbar sind. Auf-

grund der punktuellen Verankerung kommt es zu keiner Versiegelung. Unter den Modulen wird Grün-

land angesät. Dieses wird extensiv bewirtschaftet durch Mahd oder Beweidung. Innerhalb der Bau-

grenzen können Photovoltaikmodule mit einer max. Höhe von 3,0 m und Betriebsgebäude (Trafostati-

onen) bis 3,3 m errichtet werden. Es sind 1 bis 2 Trafos mit einer Grundfläche von je rd. 20 m² erfor-

derlich. Deren Platzierung steht noch nicht fest. Die Module werden dreireihig mit einer Neigung von 

10° in Ost-West-Ausrichtung montiert. Sie werden in einem Abstand von 80 cm über der Gelände-

oberkante und in einem Reihenabstand von rd. 2 m montiert. Am First der ost-west-geneigten Modul-

tische wird ein Abstand von rd. 50 cm gelassen, um die Beschattung zu minimieren und unter den 

Modulen einen durchgängigen flächigen Bewuchs zu ermöglichen.  

Ein 2 bis 4 m breiter Grasstreifen um das Modulfeld ermöglicht die Umfahrung zu Wartungszwecken, 

ein Ausbau ist nicht vorgesehen. Das Modulfeld wird aus versicherungstechnischen Gründen und um 

eine Beweidung zu ermöglichen unter Einhaltung eines Bodenabstands rd. 2 m hoch eingezäunt. Um-

liegende Gehölze werden ausgespart. 

Eine Einspeisung des erzeugten Stroms in das Stromnetz erfolgt in rd. 135 m Entfernung westlich des 

Schorenweihers. Die Erschließung erfolgt voraussichtlich von Westen (Altschorenhof) über den beste-

henden Feldweg aus. Ein Ausbau von Erschließungswegen ist nicht vorgesehen. Abwasser fällt nicht 

an. Das Regenwasser wird flächig versickert. 
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Abb. 2: Vorläufige Modulplanung des Solarparks (19.01.2023, EngCon GmbH) 
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Bedarf an Grund und Boden 

Für das geplante Vorhaben ist folgende Nutzung vorgesehen: 

Tabelle 1: Geplante Nutzung im Plangebiet 

Geplante Nutzung Fläche (ha), ca. 

Sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung Photovoltaik 4,05 

Grünflächen / Flächen für Bepflanzungen 0,75 

Geltungsbereich Gesamt:                                4,8 

 

Durch die Betriebsgebäude (Trafostation) kommt es zu einer geringfügigen Neuversiegelung. Durch 

die Modulgestelle, die nur in den Boden gerammt werden, wird hingegen kein Boden versiegelt. 

 

4. Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und übergeordneten Planungen 

4.1 Fachgesetze 

Eine Übersicht über relevante Rechtsgrundlagen findet sich im Literatur- und Quellenverzeichnis. 

 

Eingriffsregelung 

Für das Bebauungsplanverfahren sind die Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit 

dem BNatSchG und dem NatSchG BW zu beachten. Die Eingriffsregelung wird im vorliegenden Um-

weltbericht durch die Erarbeitung von Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

von Eingriffen berücksichtigt.  

Als Beurteilungsgrundlage für den naturschutzrechtlichen Ausgleich wird das Bewertungsmodell der 

Landes-Ökokontoverordnung (2011) herangezogen. Das Ergebnis wird in einer Eingriffs-

Kompensationsbilanz dargestellt. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und das Wassergesetz Ba-

den-Württemberg sind bezüglich der Behandlung und Versickerung des anfallenden Regenwassers zu 

beachten. 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg 

Die Bundesregierung hat am 06.04.2022 eine Gesetzesnovelle zur Beschleunigung des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien beschlossen. 

Das Land Baden-Württemberg hat am 12. Oktober 2021 in einer Neufassung des Klimaschutzgesetzes 

den deutlichen Ausbau der Erneuerbaren Energien festgeschrieben. Ziel ist es, bis zum Jahr 2040 eine 

klimaneutrale Energieversorgung zu realisieren, dafür sollen 2 Prozent der Landesfläche für den Aus-

bau der Erneuerbaren Energien genutzt werden. Angesichts sehr guter Sonneneinstrahlungswerte 

kommt dem Ausbau der Photovoltaik in Baden-Württemberg eine zentrale Bedeutung zu. 

Der Solarpark trägt mit einer installierten Leistung von rd. 5 MW somit zum notwendigen Ausbaupfad 

bei.  
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4.2 Fachplanungen  

Landesentwicklungsplan (2002) 

Im Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002 ist als Grundsatz festgehalten, dass „für die 

Stromerzeugung […] verstärkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, 

Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt werden [sollen]. Der Einsatz moderner, leis-

tungsstarker Technologien zur Nutzung regenerierbarer Energien soll gefördert werden.“  

Plangebietsspezifischen Aussagen werden nicht gemacht.  

Regionalplan 

Der Regionalplan 2000 des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee wurde 1996 genehmigt und 1998 

veröffentlicht. Die Fortschreibung des Regionalplans wurde begonnen. Die geplante Photovoltaikanla-

ge liegt nicht innerhalb von Regionalen Grünzügen oder sonstigen Vorranggebieten.  

Flächennutzungsplan (FNP) 

Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der VVG Stockach (beschlossen: 2001) war die Fläche als 

landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan wurde zwischenzeitlich im Parallelver-

fahren geändert und eine Sonderbaufläche Photovoltaik dargestellt. Der Feststellungsbeschluss wurde 

am 10.10.2023 gefasst. 

 

Abb. 3: Flächennutzungsplanänderung  
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4.3 Schutz- und Vorranggebiete 

Tabelle 2: Betroffenheit von Schutz- und Vorranggebieten  

Betroffenheit Schutzgebiete nein ja Schutzgebiet Nr. / Anmerkungen 

FFH-Gebiete   
FFH-Gebiet „8119341 Östlicher Hegau und 

Linzgau Moor“ ist >1km entfernt 

Vogelschutzgebiete    

Naturschutzgebiete    

Landschaftsschutzgebiete    

Geschützte Biotope   

(§ 30 BNatSchG / § 33 NatSchG) 
  

• östlich grenzt „Feldgehölz W Hoppe-

tenzell“ (Nr. 181203350195) an 

• westlich liegen „Baggersee Schoren“ 

(Nr. 181193350383) und „Feldgehölz 

am Baggersee nördlich des Altscho-

renhof“ (Nr. 181193350382). Es han-

delt sich um zwei stark eutrophierte 

Baggerseen mit westlich angrenzen-

dem, gepflanztem Feldgehölz. 

Waldschutzgebiete    

Naturdenkmäler    

FFH-Mähwiesen    

Naturpark    

Wasserschutzgebiete    

Kommunale Baumschutzsatzung    

Überschwemmungsflächen    

Fachplan Landesweiter Biotopver-

bund 
  

grenzt an Suchräume im Biotopverbund 

feuchter Standorte 

Generalwildwegeplan    

 

Natura 2000-Gebiete 

Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet, das FFH-Gebiet „8119341 Östlicher Hegau und Linzgau 

Moor“ ist >1km entfernt und wird aufgrund der Entfernung und der Art des Vorhabens nicht über den 

Wasser-, Boden- oder Luftpfad beeinträchtigt.  
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Geschützte Biotope  

Für das östlich angrenzende „Feldgehölz W Hoppetenzell“ (Nr. 181203350195) sind keine Beeinträch-

tigungen zu erwarten. 

Für die westlich liegenden Biotope „Baggersee Schoren“ (Nr. 181193350383) und „Feldgehölz am 

Baggersee nördlich des Altschorenhof“ (Nr. 181193350382) ergeben sich mögliche Beeinträchtigun-

gen durch die Erdverkabelung bis zum Netzverknüpfungspunkt. Es ist eine Durch- oder Unterquerung 

der geschützten Biotope erforderlich. Das Erdkabel wird voraussichtlich auf dem Erd-Damm zwischen 

den beiden Baggerseen verlegt. Es sind jedoch keine Rodungen erforderlich, so dass Beeinträchtigung 

des geschützten Biotops ausgeschlossen werden können. Als Alternative kommt eine unterirdische 

Spülbohrung in Frage. Bei dieser müssen die Eintritts- und Austrittsbohrgruben außerhalb des Biotops 

(Weiher, Feldgehölz) liegen und sichergestellt werden, dass keine stauenden Schichten oder Wurzeln 

von wertgebenden Bäumen angebohrt werden. Die Feinplanung der Kabeltrasse liegt noch nicht vor. 

 

Abb. 4: Schutzgebiete (Karte: LUBW) 
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Abb. 5: Lage des geplanten Netzverknüpfungspunkts, Quelle: solarcomplex  

 

Abb. 6: möglicher Verlauf der Erdverkabelung (gelb) zum Netzverknüpfungspunkt (NVP) (Karte: LUBW) 

 

5. Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten 

5.1 Standortalternativen und Begründung zur Auswahl 

Die Standortalternativenprüfung erfolgte im Rahmen der 23. Änderung des Flächennutzungsplans der 

VVG Stockach.  

Gemäß Energieatlas Baden-Württemberg (LUBW) liegt das Plangebiet überwiegend innerhalb eines 

für Photovoltaikfreiflächenanlagen geeigneten Gebiets, der nördliche Teil, welcher an eine Waldfläche 

angrenzt, ist bedingt geeignet (s. folgende Abb.). 

Solarpark 

NVP 

Damm 

Freileitung 
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Abb. 7: PV-Freiflächenpotenzial (LUBW Daten- und Kartendienst)  

 

Der Bebauungsplan liegt in einem sog. benachteiligten Gebiet und wäre im Sinne des Gesetzes für den 

Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) förderfähig. Benachteiligte Gebiete zeichnen sich durch schwach 

ertragfähige landwirtschaftliche Flächen und deutlich unterdurchschnittliche Produktionsergebnisse 

sowie durch eine geringe oder abnehmende Bevölkerungsdichte aus. 

Der Standort am Schorenweiher wurde vom Projektentwickler u.a. aus folgenden Gründen gewählt: 

• Flächenverfügbarkeit gesichert, Flurstück bleibt im Eigentum des Investors und Bewirtschaf-
ters 

• Voraussetzung für 5 MW-Solarpark ist eine Flächengröße von 4-5 ha 

• Lage außerhalb ökologisch sensibler Gebiete oder von Schutzgebieten  

• ausreichende Entfernung zu Siedlungen, daher keine Konflikte mit Anwohnern zu erwarten 

• Zuwegung vorhanden, Einspeisung ins Stromnetz zugesichert, Nähe zum Netzverknüpfungs-
punkt 

• für Solarertrag günstige Topographie (eben, keine Verschattung durch Bäume) 

 

5.2 Alternative Bebauungskonzepte und Begründung zur Auswahl 

Bisher wurden keine alternativen Bebauungskonzepte erarbeitet. 
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6. Beschreibung der Prüfmethoden 

6.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Der Untersuchungsraum des Umweltberichts geht zur Betrachtung der Auswirkungen auf die Umwelt-

belange Mensch (Wohnen, Erholung), Wasser, Landschaft und Tiere über den Geltungsbereich des 

Bebauungsplans hinaus. Für Pflanzen, Biotope, biologische Vielfalt, Klima/Luft, Fläche, Boden sowie 

kulturelle Güter und sonstige Sachgüter ist der Geltungsbereich ausreichend.  

 

6.2 Methodisches Vorgehen 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf alle umweltrelevanten Belange inklusive 

deren Wechselwirkungen analysiert und in Text und Plan dargestellt. Der Umweltbericht basiert im 

Wesentlichen auf den in folgender Tabelle aufgeführten Grundlagen. Die naturschutzrechtliche Ein-

griffsregelung wird in Form einer Eingriffs-Kompensationsbilanz gemäß Landesökokontoverordnung 

(2011) bearbeitet. Es werden Aussagen zur landschaftlichen Einbindung des Plangebietes getroffen 

und Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und ggf. Kompensation von Beeinträchtigungen erar-

beitet. Die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG werden beachtet. Eine allgemein ver-

ständliche Zusammenfassung ermöglicht der Öffentlichkeit die wesentlichen prognostizierten Um-

weltwirkungen beurteilen zu können. 

Tabelle 3: Übersicht über Datengrundlagen und Untersuchungsmethoden 

Verwendete Datengrundlagen Methodisches Vorgehen und Inhalte 

Mensch (Wohnen, Erholung) 

- örtliche Begehung  

- Flächennutzungsplan (FNP) 

- Freizeit- und Wanderkarten 

- digitales Luftbild  

 

- Ermittlung der Bedeutung der angrenzenden Flä-
chen für die Erholung sowie der Funktions- und 
Wegebezüge für den Menschen  

- Analyse zukünftiger Sichtbezüge  

- Ermittlung der Vorbelastungen und zusätzlichen 
Belastung  

- Ermittlung möglicher Verkehrsgefährdungen 
durch Blendwirkung 

Pflanzen (Biotope) und Tiere, biologische Vielfalt 

- Biotoptypenkartierung, faunistische Relevanz-
begehung 

- digitales Luftbild 

- Potentielle natürliche Vegetation, Naturräume 
BW (LUBW) 

- LUBW Daten- und Kartendienst online 
(Schutzgebiete etc.) 

- Biotoptypenschlüssel (LUBW), Ökokontover-
ordnung 

 

- Ermittlung der Biotoptypen (LUBW-Schlüssel, 
2018)  

- Beurteilung der Bedeutung und Empfindlichkeit 
der Flora und Fauna sowie der biologischen Viel-
falt inkl. artenschutzfachlicher Einschätzung gem. 
§ 44 BNatSchG 

- Einschätzung des Entwicklungspotenzials der Bio-
topstrukturen 

- Ermittlung des Eingriffs in das Schutzgut Pflan-
zen/Biotope gemäß Ökokontoverordnung  

- Erarbeitung geeigneter Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen 
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Boden 

- Bodenschätzungsdaten (LGRB) 

- LGRB Kartenviewer online (Hydrogeologische 
Einheit) 

- FNP 

- Ermittlung und Beurteilung von Bodenfunktionen  

- Prüfung auf Altlasten 

- Ermittlung des Eingriffs in das Schutzgut Boden 
gemäß Ökokontoverordnung 

- Erarbeitung geeigneter Vermeidungs-, Minimie-
rungs- und Kompensationsmaßnahmen 

Oberflächenwasser, Grundwasser 

- LUBW Daten- und Kartendienst online  

- Topografische Karte 25 digital, Landesvermes-
sungsamt BW  

- Beurteilung der Bedeutung und Empfindlichkeit 
der Oberflächengewässer und des Grundwassers 

- Prüfen auf Betroffenheit von Überschwem-
mungsgebieten mit Überflutungstiefen 

Klima/Luft 

- FNP 

- Topografische Karte 25 digital, Landesvermes-
sungsamt BW  

- Deutscher Wetterdienst online (2015) 

- LUBW Daten- und Kartendienst online (Wind, 
Solare Einstrahlung) 

- Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die 
lokalklimatischen Verhältnisse in Hinblick auf 
Funktionsbezüge zu Menschen, Pflanzen und Tie-
re 

Landschaft 

- örtliche Begehung, Fotodokumentation und 
Aufnahme der landschaftstypischen Struktu-
ren 

- digitales Luftbild  

- Topografische Karte 25 digital, Landesvermes-
sungsamt BW 

- Darstellung der prägenden Strukturen und der 
Vorbelastung des Plangebietes und seiner Umge-
bung, 

- Entwicklung einer angemessenen landschaftli-
chen Einbindung des Vorhabens 

- Analyse zukünftiger Sichtbezüge von bedeutsa-
men Blickpunkten 

Kulturelle Güter und Sachgüter 

- FNP 

- LUBW Daten- und Kartendienst online 

- Topografische Karte 25 digital, Landesvermes-
sungsamt BW  

- Darstellung der vorhandenen Kultur- und Sachgü-
ter und Beurteilung der Bedeutung und Empfind-
lichkeit 

 

 

6.3 Hinweise auf Schwierigkeiten in der Zusammenstellung der Informationen 

Bei der Zusammenstellung der Grundlagen haben sich keine Schwierigkeiten ergeben.  
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7. Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 

Die im Bebauungsplan erfolgten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen führen zu umwelt-

relevanten Wirkungen, insbesondere die geplante Überbauung wirkt auf Naturhaushalt und Land-

schaft. Die Wirkfaktoren lassen sich sachlich und zeitlich unterteilen in:  

• baubedingte Wirkungen, hervorgerufen durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sowie Ge-

bäuden und Infrastrukturen mit entsprechenden Baustellentätigkeiten (meist vorübergehend),  

• anlagebedingte Wirkungen durch die visuelle Wirkung der Solarmodule sowie geringfügig durch 

Versiegelungen und Infrastrukturanlagen (meist dauerhaft),  

• betriebsbedingte Wirkungen, die durch Betrieb der Photovoltaikanlage entstehen bzw. verstärkt 

werden können (meist dauerhaft). 

 

7.1 Baubedingte Wirkungen 

• Lärm, Erschütterungen durch Baumaschinen und LKW-Baustellenverkehr 

• Schadstoffemissionen durch Baumaschinen, unsachgemäßen Umgang, Unfälle 

• Baustelleneinrichtungen, Lagern von Baumaterial 

• Abbau, Lagerung, Umlagerung und Transport von Boden  

• flächige Bodenverdichtung durch Baumaschinen 

Während der Bauphase ist baubedingt mit erhöhten Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen zu rech-

nen, was zeitlich begrenzt Beeinträchtigungen für Erholungssuchende im Umfeld mit sich bringt. Die 

baubedingten Wirkungen lassen sich durch einen umweltschonenden Baustellenbetrieb unter Beach-

tung der gängigen Umweltschutzauflagen (z.B. DIN 19731 zur Bodenverwertung, DIN 18915 zum 

Schutz des Oberbodens, Baustellenverordnung) minimieren. 

Das Ausmaß der baubedingten Wirkungen hängt von den eingesetzten Baumitteln, Bauverfahren so-

wie vom Zeitraum der Bautätigkeit ab. Schwere Baumaschinen oder Lkw, die zu dauerhaften Boden-

verdichtungen führen können, sollten vermieden werden. Um beim Aufbau der Unterkonstruktionen 

Bodenverdichtungen auf der landwirtschaftlichen Fläche zu minimieren, werden leichte Baufahrzeuge 

empfohlen. 
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7.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Die wesentlichen anlagebedingten Wirkungen bestehen in der Errichtung von Photovoltaikanlagen: 

• sehr geringfügige Neuversiegelung 

• Errichtung von Solarmodulen bis 3 m, Trafostation(en) bis 3,3 m und Einzäunung bis 2 m Höhe 

(Veränderung des Landschaftsbilds) 

• Überbauung landwirtschaftlicher Flächen mit Solarmodulen, extensive Grünlandunternutzung 

Negative Wirkungen entstehen durch die Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes aufgrund der 

Errichtung einer eingezäunten Solaranlage. Die Fläche liegt nicht im Sichtfeld von Ortschaften oder 

bedeutsamen Erholungswegen.  

Lichtreflektionen sind möglich, können jedoch durch die Verwendung von Anti-Reflex-Beschichtungen 

oder reflexarmen Modulen reduziert werden.  

Es werden keine flächigen Betonfundamente verwendet, sondern gerammte Aufständerungen zur 

Verankerung der Module eingesetzt. Es wird nur in geringem Umfang, d.h. im Bereich der Trafostati-

on(en) und punktuellen Aufständerungen Boden versiegelt. Auf den unter den Solarmodulen vorhan-

denen Grünlandflächen bleiben die Bodenfunktionen vollständig erhalten, da keine Versiegelungen 

entstehen. 

 

7.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Durch den Betrieb der Solaranlage sind betriebsbedingte Wirkungen von geringer Intensität zu erwar-

ten. Nennenswerte Lärmemissionen treten i.d.R. nur im Rahmen der Wartungsarbeiten (z.B. Aus-

tausch der Module, Reparaturen) auf. Schadstoffemissionen sind nur bei unsachgemäßem Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen während der Wartungsarbeiten (z.B. Schutzanstriche der Tragekon-

struktionen) denkbar. Bei sachgerechtem Umgang ist nicht mit Auswirkungen auf das Grundwasser zu 

rechnen.  

Durch die geringfügige Aufheizung im Bereich der Moduloberflächen kommt es zu einer unerheb-

lichen Beeinflussung des lokalen Mikroklimas sowie möglicherweise zu einer Lockwirkung auf Flugin-

sekten. Eine Versickerung von Niederschlagswasser unter der Anlage ist weiterhin möglich. 

Durch auftretende elektrische bzw. magnetische Felder sind keine erheblichen nachhaltigen Beein-

trächtigungen des Naturhaushaltes, der menschlichen Gesundheit oder der Erholungseignung der 

Landschaft zu erwarten. 

Durch die Solaranlage können Blendeffekte auftreten, die aber aufgrund der ausreichenden Entfer-

nung zu Verkehrswegen kein Risiko für Verkehrsteilnehmer darstellen. Eine nächtliche Beleuchtung 

der Anlage ist nicht vorgesehen. 
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8. Beschreibung der Umweltbelange und der Auswirkungen der Planung 

Mit Beginn der Bauarbeiten werden die prognostizierten Auswirkungen auf die jeweiligen Umwelt-

belange beginnen und sich in den baulichen Anlagen und der Nutzung des Areals langfristig manifes-

tieren. Der jeweilige Wirkungsraum resultiert aus der zu erwartenden Reichweite erheblicher Wirkun-

gen. Die relevanten Funktionen der einzelnen Umweltbelange sowie die erheblichen Auswirkungen 

der Planung auf die Umweltbelange werden auf Grundlage der im vorherigen Kapitel beschriebenen 

Wirkfaktoren nachfolgend beurteilt. 

 

8.1 Schutzgut Mensch 

Im Vordergrund der Betrachtung stehen die Aspekte Wohnumfeld / Erholungsfunktion sowie Gesund-

heit und Wohlbefinden. Es sind keine Wohngebiete im unmittelbaren Umfeld vorhanden. Die nächs-

ten Wohngebiete befinden sich 400 m östlich in Hoppetenzell. Es tangieren keine ausgewiesenen 

Wander- oder Radwege die Fläche. Die Umgebung ist ruhig und wenig frequentiert. Der Schorenwei-

her wird als Angelsee genutzt. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Das landwirtschaftlich genutzte Plangebiet hat keine Bedeutung für die lokale Naherholung, als sied-

lungsnahe Freifläche oder als Wohnumfeld. Die Umgebung hat eine mittlere Bedeutung für die Nah-

erholung. Die Empfindlichkeit gegenüber einer Bebauung mit einem Solarpark ist als mittel einzustu-

fen. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen hinsichtlich des Schutzgutes Mensch sind nicht bekannt.  

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

Während der Bauphase ist im direkten Umfeld mit Lärm- und Staubentwicklung, geringen Schadstoff-

emissionen sowie zeitweise mit Erschütterungen zu rechnen.  

Durch die Errichtung der Solarmodule kommt es zu einer technischen Überprägung einer Kulturland-

schaft, die mäßig für die Naherholung geeignet ist.  

Von den benachbarten Aussiedlerhöfen Altschorenhof und Neuseggehof besteht voraussichtlich eine 

Blickbeziehung. Insgesamt ist die Fläche wenig einsehbar. Das Plangebiet ist von drei Seiten von Wald 

und Gehölzen umgeben, auch zur Ortschaft Hoppetenzell hin sind Gehölze vorhanden, welche als 

natürlicher Sichtschutz wirken. 

Von Süden bleibt eine Einsehbarkeit bestehen. Es sind keine hohen Gehölzpflanzungen vorgesehen, 

um eine Beschattung der Module zu vermeiden.  

Bedeutsame Wohnstandorte, Aussichtspunkte oder (über-)regionale Wanderwege sind nicht betrof-

fen.  

Störende Blendungswirkungen sind nicht zu erwarten, da keine Straßen im Umfeld verlaufen. Es wer-

den reflexionsarme Module eingesetzt. Durch das Vorhaben sind insgesamt keine erheblichen Auswir-

kungen auf die Gesundheit der Bevölkerung oder die Erholungs- und Freizeitfunktion der Umgebung 

zu erwarten.  
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8.2 Pflanzen / Biotope und Biologische Vielfalt 

Naturräumliche Lage 

Die Fläche liegt im Naturraum „Hegau“ (Nr. 30) innerhalb der Großlandschaft „Voralpines Hügel- und 

Moorland“ (Nr. 3) (LUBW Kartenservice Online, 2023). 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Laut der Karte zur potenziell natürlichen Vegetation von Baden-Württemberg (LUBW) würde ohne 

menschlichen Einfluss im Plangebiet Waldmeister-Buchenwald im Übergang zu und/oder Wechsel mit 

Hainsimsen-Buchenwald stocken.   

Aktueller Zustand / Reale Vegetation (siehe Bestandsplan) 

Die Bestandsaufnahme des Plangebiets erfolgte im März 2023 nach dem Schlüssel „Arten, Biotope, 

Landschaft“ (LUBW 2018).  

Das Plangebiet wird fast vollständig als Intensivgrünland (33.61) genutzt, Arten: Klee, Gras, Gänse-

blümchen. Wertgebende Pflanzenarten sind nicht vorhanden. Im westlichen Bereich Richtung Scho-

renweiher wird das Grünland feuchter. 

Im nördlichen und südwestlichen Randbereich ragen Gehölzbestände in die Flurstücke hinein. Im 

Südwesten ist ein Gebüsch als randlicher Teil eines Feldgehölzes mit Waldcharakter vorhanden. Im 

Norden ist ein junger Sukzessionswald vorhanden, der erst wenige Jahrzehnte alt ist. Im Jahr 1968, 

d.h. vor 55 Jahren, war das gesamte Umfeld der Fläche noch landwirtschaftliche Nutzfläche (siehe 

historisches Orthophoto). Anschließend erfolgte Kiesabbau bis in die 80er Jahre. Im Zuge der Aufgabe 

des Kiesabbaus entstanden durch Pflanzung und/oder Sukzession Feldgehölze, die mittlerweile Wald-

charakter aufweisen. Es handelt sich um Wald i. S. d. § 2 LWaldG. Die Oberhöhe der Bäume beträgt 

12-27 m, im Mittel 21 m. Am Waldrand stehen Fichten, Birken, Weiden, Eschen und Buchen. 

Am Südrand der Fläche sind drei 6 bis 8 m hohe Einzelbäume (Hainbuche, Walnuss, Bergahorn, mit 20-

30 cm Stammdurchmesser) vorhanden, die in etwa auf der Flurstücksgrenze stehen. 

Alle Gehölze bleiben erhalten.  

 

Abb. 8: Historisches Orthophoto von 1968 (Quelle: LGL www.leo-bw.org), Plangebiet rot 

http://www.leo-bw.org/
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Abb. 9: Historischer Gemarkungsplan Baden, zur Orientierung mit aktuellem Luftbild unterlegt (Quelle: LGL 

www.leo-bw.org), Plangebiet rot 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Grünlandfläche hat derzeit eine geringe Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen, besitzt jedoch 

aufgrund der Nährstoffarmut des Bodens ein gutes Potential für die Entwicklung artenreicher Wiesen 

und Säume. Die Fläche ist nicht im landesweiten Biotopverbund enthalten, die Gehölzstrukturen im 

Umfeld besitzen jedoch eine Verbundfunktion und bleiben erhalten. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen der Vegetation bestehen in der intensiven Bewirtschaftung (häufige Mahd, Düngung). 

Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens 

Es werden Grünlandflächen großflächig mit Solarmodulen überschirmt und extensiv gepflegt. Durch 

die Beschattung kann es zu einer Veränderung der Wuchsbedingungen durch minimierte Sonnenein-

strahlung und ungleichmäßige Beregnung bei Niederschlägen kommen. Diese Auswirkungen können 

durch den geplanten Abstand der Module von 80 cm zum Boden sowie den Reihenabstand zwischen 

den Modulreihen minimiert werden. Da die rd. 14 m breiten Reihen zur Vermeidung gegenseitiger 

Verschattung 2 m voneinander entfernt stehen und auch am „First“ der Modultische 50 cm Abstand 

gehalten wird, wird der Boden unter den Modulen voraussichtlich mit ausreichend Niederschlag und 

Streulicht versorgt, so dass sich dort eine schattentolerante Vegetation ansiedeln kann. Die Grasnarbe 

zwischen den Modulreihen wird von Schafen abgeweidet oder gemäht. Ziel ist die Entwicklung einer 

blütenreichen Fettwiese/-weide mittlerer Standorte. Mit der extensiven Bewirtschaftung geht eine 

Aufwertung gegenüber dem derzeit artenarmen Grünland einher. 

Es sind keine Gehölzrodungen erforderlich. Die umliegenden Gehölze bleiben vollständig erhalten. 

Wertgebende Saumstrukturen werden ausgespart und nicht überbaut.  

http://www.leo-bw.org/
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8.3 Tiere 

Im Frühjahr 2023 erfolgten faunistische Relevanz-Kartierungen zu Vögeln und Fledermäusen sowie 

sonstigen streng geschützten Arten. 

Begehungstermine Vögel: 21.3./20.6.2023 

Begehungstermin Fledermäuse: 21.5.2023 

Auf das Artenschutzgutachten im Anhang wird verwiesen (A. Sproll, November 2023). 

Bestand 

Vögel 

Im Frühjahr 2023 wurden faunistische Relevanzbegehungen durchgeführt, um ein potentielles Vor-

kommen wertgebender, im Bestand gefährdeter oder störungsempfindlicher Vogelarten zu prüfen. 

Ein Vorkommen von Offenlandbrütern, wie der besonders geschützten Feldlerche (Alauda arvensis), 

war aufgrund der umliegenden Waldränder unwahrscheinlich und konnte durch die Begehungen aus-

geschlossen werden. 

Bruthabitate für Vögel bieten die angrenzenden Feldgehölze und Waldflächen. Das Plangebiet selbst 

wird von Vögeln der Feldflur zur Nahrungssuche und von Greifvögeln zur Jagd genutzt. Die meisten 

festgestellten Vogelarten waren eher häufige Bewohner der Waldränder und Ortsrandlagen, u.a. 

Goldammern, Mäusebussard und Star. Es ist daher davon auszugehen, dass sich in der Nähe des Pla-

nungsgebiets am Waldrand ein Mäusebussard-Horst befindet. 

Die Gehölze bleiben allesamt erhalten und werden von der Einzäunung ausgespart.  

Fledermäuse 

Die Wald- und Gehölzränder werden von Fledermäusen als Leitlinien zur Jagd genutzt. Das Grünland 

kann als Nahrungshabitat bei der Insektenjagd dienen. Quartiere sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Bei der Begehung Ende Mai konnten mehrere Durchflüge von Zwergfledermäusen und eine Fleder-

maus der Gattung Myotis (Mausohr) nachgewiesen werden. 

Reptilien 

Im Plangebiet ist ein Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) ggf. am südexponierten Waldrand 

bzw. an den Gehölzrändern denkbar. Auf der Grünlandfläche ist die Vegetation zu dicht für Zau-

neidechsen. Selbst wenn Individuen vorkommen sollten, so bleiben deren Habitate allesamt vollstän-

dig erhalten, da zu den Waldrändern Abstände eingehalten werden.  

Sonstige Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Aufgrund der Habitatstruktur der Fläche kann ein Vorkommen oder eine Betroffenheit von streng 

geschützten oder naturschutzfachlich bedeutsamen Säugetieren, Amphibien und wirbellosen Tierar-

ten mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Grünlandfläche besitzt eine Bedeutung als Nahrungshabitat für Vögel der Feldflur, Hecken und 

Waldränder sowie für Fledermäuse. Die angrenzenden Hecken und Gehölze dienen als Bruthabitate 
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für Vögel sowie als Flugleitlinien für Fledermäuse bei der Jagd. Da die Gehölze allesamt erhalten blei-

ben, besteht aus Sicht des Schutzgutes Tiere besteht eine geringe Empfindlichkeit gegenüber dem Bau 

des Solarparks, da dieser gleichzeitig mit einer Nutzungsextensivierung der Unternutzung und damit 

einer Aufwertung der Lebensraumfunktion verbunden ist.  

Bedeutende Wildtierkorridore werden nicht tangiert (Generalwildwegeplan 2010, Forstliche Versuchs- 

und Forschungsanstalt BW). 

Auswirkungen 

Der Mäusebussard brütet möglichweise in der Nähe des Planungsgebiets in einem Baum am Wald-

rand. Durch den Solarpark ist der Brutplatz direkt nicht betroffen. Wenn die Baumaßnahmen während 

der Brutzeit von Mäusebussarden stattfinden sollten, muss zuvor der exakte Brutplatz lokalisiert wer-

den, überprüft werden, ob er aktuell besetzt ist und abgewogen werden, ob die Störungen aufgrund 

der Baumaßnahmen bei den Mäusebussarden zur Brutaufgabe führen könnten. In diesem Falle müss-

ten die Baumaßnahmen zeitlich verschoben werden. 

Für Höhlenbrüter (Bachstelzen, Meisen, Sperlinge) werden Vogelnistkästen an den Solarmodulen bzw. 

in unmittelbarer Nähe empfohlen. 

Das Plangebiet wird durch die künftige Nutzung als Solarpark als Nahrungshabitat und Lebensraum für 

Vögel, Insekten und ggf. Zauneidechsen aufgewertet. Durch die Umwandlung einer intensiv bewirt-

schafteten Fläche in extensives Grünland entstehen neue, störungsarme Rückzugsorte für Tiere. Auf 

den Wiesenflächen unter den Modulen und in den Saumstrukturen in den Randbereichen können sich 

artenreiche Vegetationsbestände und eine individuenreiche Insektenfauna entwickeln.  

Für größere Arten wie Mäusebussard und Graureiher kann der Abstand zwischen den Solarpaneelen 

mit nur 2 Metern, um auf den Zwischenflächen nach Nahrung zu suchen, zu schmal sein. Zwischen 

dem Solarmodulfeld und dem Waldrand wird aber ein größerer Abstand bestehen bleiben, so dass 

hier weiterhin eine Nahrungssuche möglich sein wird. 

Das Jagdgebiet der Fledermäuse entlang des Waldrandes wird durch die Erstellung des Solarparks 

nicht negativ beeinträchtigt. 

Trotz geplanter Umzäunung von rd. 4,05 ha Betriebsgelände sind keine erheblichen Habitatzerschnei-

dungen für größere, wandernde Tierarten zu erwarten. Der Zaun wird mit ausreichendem Bodenab-

stand ausgeführt, um die Durchgängigkeit für Kleintiere zu gewährleisten.  

Für weitere Auswirkungen wird auf das folgende Kapitel verwiesen. 

 

8.4 Artenschutzrechtliche Prüfung 

Es wird auf die detaillierten Ausführungen zu möglichen Auswirkungen auf die Artengruppen der Vö-

gel und Fledermäuse im angehängten artenschutzrechtlichen Gutachten (A. Sproll, Nov. 2023) verwie-

sen. Nachfolgend wird nur die Zusammenfassung wiedergegeben. 

Bewertung 

Bei den Vögeln werden keine negativen Folgen für die dort vorkommenden Brutvögel und Nahrungs-

gäste durch die Erstellung eines Solarparks entstehen, so dass keine erhebliche Beeinträchtigung loka-
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ler Populationen im Planungsgebiet zu erwarten ist. Während den Baumaßnahmen muss auf den mög-

lichen Mäusebussardhorst Rücksicht genommen werden. 

Bei den Fledermäusen sind durch die Erstellung eines Solarparks keine Beeinträchtigungen lokaler 

Populationen zu erwarten. 

Vorschläge für Vermeidung, Minderung, Kompensation von Beeinträchtigungen 

Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Die Baumaßnahmen zur Errichtung des Solarparks dürfen nur außerhalb der Brutzeit des 

Mäusebussards erfolgen bzw. es muss ausgeschlossen werden, dass der Mäusebussard-Horst 

sich in der Nähe der Baustelle befindet, so dass aufgrund der Störungen durch die Baumaß-

nahmen es zur Aufgabe des Brutplatzes führen würde. → Maßnahme V4 

• Es werden Nisthilfen innerhalb des Solarparks empfohlen. Hier bieten verschiedenste Nisthil-

fen (Vogelkästen mit 28mm, 32mm, und 45mm Lochdurchmesser) sowie Rundbogenkästen 

für Vögel und Fledermäuse guten Ersatz. Dabei ist darauf zu achten, dass die Kästen gleichmä-

ßig über die Fläche verteilt werden und von den verschiedenen Größen eine ähnlich gleiche 

Anzahl angebracht werden. → Maßnahme M10 (Empfehlung) 

Fazit Artenschutz 

Es sind keine artenschutzfachlichen Maßnahmen erforderlich, die über die im Kap. 11 genannten 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen hinausgehen. 

Ein Verletzung oder Tötung von Tieren (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) ist nicht zu erwarten. Mögliche 

erhebliche vorhabenbedingte Störungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG), können durch die Durchfüh-

rung der Baumaßnahme außerhalb der Vogelbrutzeit vermieden werden. Es sind dann auch keine 

Beschädigungen oder Zerstörungen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG) zu erwarten. Eine Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen 

Jagdhabitaten und Leitstrukturen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) ist ebenfalls nicht zu erwarten.  

Es ist auszuschließen, dass bei Umsetzung des Vorhabens die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

bzw. des Art. 12 FFH-RL und Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie eintreten. Ein Ausnahmeverfahren gem. 

§45 (8) BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

8.5 Fläche 

Das Plangebiet wird derzeit als Grünland für die Futterproduktion genutzt. Die Fläche hat neben ihrer 

Funktion für die Landwirtschaft derzeit keine Bedeutung für den Naturschutz oder die Naherholung, 

besitzt jedoch aufgrund des sandig-kiesigen, nährstoffarmen Bodens ein gutes Potenzial für den Na-

turschutz. Die Fläche liegt im Außenbereich zwischen mehreren Gehöften, ohne Anschluss an den 

Siedlungsrand oder an Verkehrswege. Die Kulturlandschaft ist durch landwirtschaftliche Wege zer-

schnitten. 

In der Flurbilanz ist die Fläche als Grenzfläche dargestellt. Sie ist von geringer Bodenfruchtbarkeit und 

besitzt derzeit nur eine indirekte Bedeutung für die Nahrungsmittelproduktion (Futter für Tierhaltung). 
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Durch das Vorhaben werden rd. 4,9 ha landwirtschaftliche Fläche für die Solarnutzung in Anspruch 

genommen. Diese Fläche wird jedoch nicht der Landwirtschaft entzogen, da die Grünlandnutzung in 

extensiver Form fortgesetzt wird. Wichtige Freiflächen übergeordneter Bedeutung oder mit besonde-

rer Funktion für Naturhaushalt und Landschaft gehen nicht verloren. Es wird kaum Fläche dauerhaft 

versiegelt, ein Rückbau der Solarmodule ist nach Ablauf der Betriebsdauer technisch möglich. 

Es entstehen keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche.  

 

8.6 Geologie und Boden 

Als bodenkundliche Einheit ist im gesamten Plangebiet „Parabraunerde aus Schmelzwasserschottern“ 

(U68) vorhanden (BK50 aus LGRB online). 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Für die betroffenen Flurstücke liegen folgende Bodenfunktionswerte vor:  lS3b2, 28-40 

Die lehmigen Sandböden haben eine geringe natürliche Bodenfruchtbarkeit (1). Die Bedeutung als 

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer von Schadstoffen ist mittel (2). 

Vorbelastung 

Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt.  

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

Die Module werden auf Metallpfosten montiert, die direkt in den Boden gerammt werden. Die Boden-

verankerung erfolgt in Form von zu rammenden Erdständern ohne Bodenversiegelung. Es werden nur 

im Bereich der Betriebsgebäude (Trafo-/Umspannstationen) Flächen versiegelt. In diesen Bereichen 

gehen kleinflächig die Bodenfunktionen verloren.  

Für das Vorhaben wird rund 70 % der Fläche mit Solarmodulen überschirmt. Die tatsächliche Boden-

versiegelung beträgt jedoch nur wenige Quadratmeter und resultiert aus den punktuellen Rammgrün-

dungen, den Betriebsgebäuden und der Einfriedung. Unter den Modulen bleiben die Bodenfunktionen 

in vollem Umfang erhalten.  

Während der Bauphase sind durch Befahren und die Rammarbeiten Belastungen des Bodens nicht zu 

vermeiden. Schwere Baumaschinen oder Lkw, die zu dauerhaften Bodenverdichtungen führen kön-

nen, kommen auf der Fläche nicht zum Einsatz. Um beim Aufbau der Unterkonstruktion und während 

der Montagearbeiten Bodenverdichtungen zu minimieren, werden leichte Baufahrzeuge, d.h. eine 

kleine Rammmaschine und ein Minibagger eingesetzt. Die Baumaschinen sind nicht schwerer als ein 

üblicher Traktor. Daher ist nicht davon auszugehen, dass Bodenverdichtungen entstehen, die über die 

derzeitige landwirtschaftliche Bewirtschaftung hinausgehen. Während der Baumaßnahme werden ggf. 

Flächen vorübergehend für Baustelleneinrichtung, Lagerflächen etc. benötigt. Diese befinden sich 

voraussichtlich im Südwesten des Geltungsbereichs an der Zufahrt zum Plangebiet. Weiterhin werden 

während der Bauphase Böden durch die Verlegung der Erdkabel temporär beansprucht, da sich der 

Netzeinspeisepunkt in rd. 135 m Entfernung befindet. Es sind keine Befestigungen für Baustraßen 

vorgesehen. Zufahrtswege und Kabeltrassen bleiben unversiegelt.  
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8.7 Wasser 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich in der hydrogeologischen Einheit der Übrigen Molasse, welche als 

Grundwassergeringleiter fungiert (LUBW Daten- und Kartendienst). Genauere Angaben zum Bau-

grund, Grundwasserstand und zur Versickerungsfähigkeit der Böden liegen nicht vor. 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeinträgen wird aufgrund der mittleren Bedeutung des Bo-

dens als Filter- und Puffer als mittel eingestuft. Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen des Grundwasserhaushaltes sind nicht bekannt.  

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

Eine Gefährdung des Grundwassers ist bei fachgerechtem Umgang mit Gefahrenstoffen und Abfällen 

nicht zu erwarten. Von intakten Modulen ist bauartbedingt kein Cadmium- und Bleieintrag in den Bo-

den zu erwarten. Bei einer starken Beschädigung der Solarmodule (z. B. durch Hagel oder Brand) ist 

eine Cadmium- oder Bleifreisetzung aber nicht gänzlich auszuschließen, so dass defekte Module zeit-

nah von der Fläche entfernt werden müssen. 

Eine Versickerung der anfallenden Niederschlagswässer erfolgt flächig auf den Grünlandflächen unter 

den Modulen. Die Grundwasserneubildungsrate wird nicht vermindert. Durch die Nutzungsextensivie-

rung verringert sich der Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf der derzeitigen Grünland-

fläche.  

Oberflächengewässer 

Es sind keine Oberflächengewässer, Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete betroffen. Die 40 

m westlich angrenzenden Baggerseen Schorenweiher werden nicht beeinträchtigt.  

 

8.8 Klima / Luft 

Die übergeordneten Winde kommen aus Nordost und Südwest.  

Der mittlere Jahresniederschlag beträgt rd. 700 mm, die Jahresmitteltemperatur liegt bei rd. 8 °C 

(Quelle: Deutscher Wetterdienst). Das Lokalklima ist gemäßigt. Die mittlere jährliche Sonneneinstrah-

lung liegt mit 1.128 kWh/m² im landesweiten Vergleich im mittleren Bereich LUBW Daten- und Kar-

tendienst online). 
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Abb. 10: Globalstrahlung im Plangebiet (Quelle: LUBW Daten- u. Kartendienst online, abgerufen am 01.02.2023) 

 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die Grünlandfläche fungiert als Kaltluftentstehungsgebiet, welches jedoch aufgrund seiner Entfernung 

zu bebauten Flächen keine siedlungsklimatische Relevanz besitzt. Die angrenzenden Gehölze dienen 

der Frischluftbildung und Staubfilterung. 

Vorbelastung 

Vorbelastungen der lokalen Luftqualität sind nicht bekannt. 

Auswirkungen durch Umsetzung des Vorhabens 

Die Luftschicht über den Modulen wird voraussichtlich etwas stärker als zuvor erwärmt. Die nächtliche 

Kaltluftproduktionsleistung der Fläche verringert sich durch die Überschirmung mit Photovoltaik-

modulen geringfügig. Die Fläche besitzt jedoch für die Frischluft- bzw. Kaltluftversorgung von Siedlun-

gen keine Bedeutung, daher sind die Auswirkungen als unerheblich einzustufen. Mit einem Anstieg 

von Luftschadstoffen durch die geplante Nutzung ist ebenfalls nicht zu rechnen. Die Erzeugung von 

Solarenergie verringert den Bedarf an fossilen Energieträgern und trägt somit langfristig zu einer Ver-

ringerung von CO2-Emissionen und zum Klimaschutz bei.  

 

8.9 Landschaft 

Das Plangebiet liegt auf einer Hochebene oberhalb des Stockacher Aachtals und damit außerhalb der 

Sichtbereiche von größeren Wohnsiedlungen. Der Ortsrand Hoppetenzell ist rd. 400 m entfernt. Die 

Fläche ist nicht exponiert gelegen und ist von drei Seiten von Gehölzen und Wald umgeben. Sie ist 

dadurch sehr gut eingegrünt.  

Hoppetenzell 
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Abb. 11: Topographie der Umgebung des Plangebiets (rot), Quelle: Schummerungskarte, LUBW Daten- u. Kar-

tendienst 

Bedeutung und Empfindlichkeit 

Die ebene Grünlandfläche ist von mittlerer Bedeutung für das Landschaftsbild. Bedeutende und weit-

hin sichtbare landschaftsprägende Strukturen im Umfeld stellen die jungen Waldflächen im Umfeld 

des Geltungsbereichs dar. Diese bleiben erhalten. Bedeutsame, empfindliche Blickbeziehungen mit 

Naherholungsrelevanz oder Räume von besonderer landschaftlicher Schönheit sind nicht betroffen. 

Insgesamt besteht aufgrund der weitgehend „versteckten“ Lage nur eine geringe bis mittlere Empfind-

lichkeit gegenüber einer Überbauung mit Solarmodulen.  

Vorbelastung 

Vorbelastungen des Landschaftsbilds sind nicht bekannt.  

Auswirkungen durch die Umsetzung des Vorhabens 

Es kommt zu einer lokalen, technischen Veränderung des Landschaftsbildes auf rd. 4 ha Fläche durch 

die Installation von maximal 3,0 m hohen Solarmodulen, 3,3 m hohen Trafostation(en) und eines 2 m 

hohen Zaunes in einem wenig vorbelasteten Landschaftsraum. Die Fläche ist nicht von Ortschaften aus 

sichtbar. Die geplante Photovoltaikanlage wird im Nahbereich insbesondere von Südwesten bis Südos-

ten einsehbar sein. Im Westen, Norden und Osten sind Wälder und Gehölze vorhanden.  

Durch den Erhalt der Gehölze, die Höhenbegrenzung der Module und der Einzäunung, einen Verzicht 

auf nächtliche Beleuchtung sowie die Entwicklung blütenreicher Wiesenflächen unter den Modulen 

und in den Randbereichen können die negativen Auswirkungen minimiert werden.  
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8.10 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter: Bodendenkmale oder archäologische Fundstellen sind im Plangebiet derzeit nicht be-

kannt, jedoch nicht vollständig auszuschließen. Es erfolgt eine routinemäßige Überwachung der Erd-

arbeiten durch die Kreisarchäologie. 

Sonstige Sachgüter: Die landwirtschaftlichen Flächen sind als Sachgut für die Landwirtschaft anzuse-

hen. Die Grünlandfläche dient der Futtergewinnung für Milchkühe. Gemäß Flurbilanz 2022 handelt 

sich um eine Vorbehaltsflur I (Wertstufe II) und damit um eine landbauwürdige Fläche, die der land-

wirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten ist. Es handelt sich jedoch um schlechte Böden mit einer 

Acker-/Grünlandzahl von nur 25-34. Sie eignen sich aufgrund ihrer Nährstoffarmut nicht für den 

Ackerbau. Der Landwirt wird die Fläche unter den Modulen weiterhin als extensives Grünland selbst 

bewirtschaften (Beweidung oder Mahd). Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Landwirt-

schaft zu erwarten. Die Böden gehen nicht verloren. Ein Rückbau der Anlage nach Ende der Betriebs-

dauer ist möglich.  

 

8.11 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine gegenseitige 

Beeinflussung der Umweltbelange entstehen.  

Durch die Nutzung regenerativer Energien (Photovoltaik) sind indirekt und mittel- bis langfristig positi-

ve Wechselwirkungen auf den Naturhaushalt zu erwarten. So trägt die Erzeugung von Solarenergie 

langfristig zu einer Verringerung von CO2-Emissionen und zum Klimaschutz bei, indem sie den Bedarf 

an fossilen Energieträgern verringert. Das störungsarme Solarparkgelände dient verschiedenen Tier- 

und Pflanzenarten als Lebensraum. Durch die technische Überprägung der Landschaft kann es zu 

leichten Beeinträchtigungen der Erholungseignung der Landschaft für das Schutzgut Mensch kommen.  
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9. Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes  

9.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Durch die Umsetzung der Planung ergeben sich Umweltauswirkungen unterschiedlicher Erheblichkeit. 

Am erheblichsten stellt sich die Errichtung von bis zu 3,0 m hohen Solarmodulen für das Landschafts-

bild dar. Es wird dadurch technisch überprägt. Die Nutzungsextensivierung wertet das Gebiet als Le-

bensraum für Pflanzen und Tiere auf. Die Erzeugung von Solarenergie führt langfristig zu einer Verrin-

gerung von CO2-Emissionen und trägt somit zum Klimaschutz bei.  

9.2 Entwicklung des Umweltzustandes ohne Umsetzung der Planung  

Ohne die Aufstellung des Bebauungsplans würde das Gebiet weiterhin als Grünland genutzt. Die Blick-

beziehung ins Umland bliebe unverändert. Die Erzeugung regenerativer Energien zur Erreichung der 

Klimaziele müsste auf anderen Flächen stattfinden. 

 

10. Minimierung der betriebsbedingten Auswirkungen durch technischen 
 Umweltschutz 

10.1 Vermeidung von Emissionen 

Der Einsatz von stromerzeugenden Solaranlagen ist ein wichtiger Beitrag zur Verminderung von CO2-

Emissionen und damit zum Klima- und Umweltschutz. Durch den Verzicht auf nächtliche Beleuchtung 

des Geländes sowie die Verwendung von technischen Anlagen nach dem neuesten Stand der Technik 

sind keine erheblichen Umweltauswirkungen durch Licht- oder Schadstoffemissionen zu erwarten.  

10.2 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Durch den Betrieb der Solaranlage fallen keine Abfälle oder Abwässer an. Die auf den Solarmodulen 

oder Nebenanlagen anfallenden Niederschlagswässer versickern flächig. 

10.3 Nutzung regenerativer Energien 

Die Errichtung der Photovoltaikanlage fördert den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung, dient 

der lokalen Wertschöpfung und ist ein Beitrag zur verbrauchsnahen, dezentralen Stromversorgung.  

 

 

  



Stadt Stockach Umweltbericht zum Bebauungsplan 

„Solarpark am Schorenweiher“ 

 
 

365° freiraum + umwelt   33 

11. Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

 

11.1 Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Verzicht auf nächtliche Beleuchtung 

Maßnahme: 

Auf eine nächtliche Beleuchtung des Betriebsgeländes ist zu verzichten. 

Begründung: 

Schutzgut Pflanzen/Tiere: Vermeidung der Lockwirkung und Störung von nachtaktiven Vögeln, 

Fledermäusen und Insekten durch Lichtquellen 

Schutzgut Landschaft: Schutz des Landschaftsbildes vor nächtlichen Lichtimmissionen 

Rechtliche Bindung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

V2 Fachgerechter Umgang mit Abfällen und Gefahrstoffen 

Maßnahme: 

Durch sachgerechten und vorsichtigen Umgang entsprechend den anerkannten Regeln der Technik 

mit Öl-, Schmier- und Treibstoffen oder anderen Bauchemikalien (z.B. Farben, Lacke, Verdünnungsmit-

tel, Lötzinn, Isolier- und Kühlmittel) sowie regelmäßige Wartung der Baumaschinen sind jegliche Be-

einträchtigungen des Bodens und des Grundwassers zu vermeiden. Die Handhabung von Gefahrstof-

fen und Abfällen hat nach einschlägigen Fachnormen zu erfolgen.  

Bei einer starken Beschädigung der Solarmodule (z.B. durch Hagel oder Brand) sind defekte Module 

innerhalb eines Monats von der Fläche zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen, um einen Eintrag 

von Schadstoffen in Boden und Grundwasser auszuschließen. 

Begründung: Schutz von Boden und Grundwasser in Gewässernähe 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 

 

V3 Erhalt von Gehölzen 

Maßnahme: 

Die Bestandsgehölze in den Randbereichen des Geltungsbereichs sind zu erhalten und wirksam vor 

baubedingten Beeinträchtigungen zu schützen.  

Begründung: 

Schutzgut Pflanzen/Tiere: Vermeidung des Eingriffs in Waldflächen, Vermeidung der Beeinträchti-

gung von brütenden Vögeln und der Zerstörung von Brutplätzen 

Schutzgut Landschaft: Erhalt der Eingrünung 

Rechtliche Bindung: § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB i. V. m. § 44 BNatSchG 
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V4 Bau- und Erschließungsarbeiten unter Beachtung des Artenschutzes 

Maßnahme: 

Das Umfeld der Vorhabenfläche ist Brutgebiet des streng geschützten Mäusebussards. Die Bau- und 

Erschließungsarbeiten sind außerhalb der Brutzeit des Mäusebussards, also von 01.08. bis 31.03. eines 

Jahres durchzuführen. Soll die Baumaßnahme im Zeitraum zwischen dem 01.04. und dem 31.07. eines 

Jahres erfolgen, ist durch einen Fachgutachter der exakte Brutplatz zu lokalisieren und zu bestätigen, 

dass der Horst aktuell nicht besetzt ist oder ausreichend weit von der Vorhabenfläche entfernt liegt, 

um Störungen des Brutgeschäfts auszuschließen. 

Begründung: 

Schutzgut Tiere: Vermeidung der Störung und Aufgabe des Brutgeschäfts von möglich-

erweise in den umgebenden Gehölzen brütenden Vögeln 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan i. V. m. § 44 BNatSchG 

 

11.2 Minimierungsmaßnahmen 

M1  Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 

Maßnahme: 

Das auf den Solarmodulen anfallende Niederschlagswasser ist flächig in den Wiesenflächen zu versi-

ckern. 

Begründung: 

Schutzgut Wasser: Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser 

ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Ver-

mischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 

 

M2 Schutz des Oberbodens  

Maßnahme: 

Bei allen Baumaßnahmen sind die Grundsätze des schonenden und sparsamen Umgangs mit Boden 

(BBodSchG, §§ 1a, 202 BauGB, § 1 BNatSchG) zu berücksichtigen. Auf ein Befahren der Böden mit 

schweren Baumaschinen ist zu verzichten. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Beim Befahren des 

Bodens ist auf trockene Wetterverhältnisse zu achten.  

Begründung: 

Schutzgut Boden: Sicherung der nicht wiederherstellbaren Ressource „Oberboden“, Erhalt der 

Bodenfunktionen und der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit, Vermeidung 

von Bodenverdichtungen 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 



Stadt Stockach Umweltbericht zum Bebauungsplan 

„Solarpark am Schorenweiher“ 

 
 

365° freiraum + umwelt   35 

M3 Verwendung reflexionsarmer Solarmodule 

Maßnahme: 

Es sind Solarpaneele mit niedrigem Reflexionsgrad bzw. hohem Absorptionsgrad oder mit Anti-

Reflexions-Beschichtungen zu verwenden. Die Aufständerungen sind ebenfalls reflexionsarm auszu-

führen. Die Anlagenelemente müssen dem neuesten Stand des Insektenschutzes bei Photovoltaik-

Anlagen entsprechen. 

Begründung: 

Schutzgut Tiere: Minimierung der Lockwirkung auf Insekten (Schutz angrenzender Lebens-

räume) 

Schutzgut Mensch Verringerung der Blendwirkung  

Rechtliche Bindung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M4 Landschaftsgerechte und kleintierfreundliche Einzäunung der Photovoltaikanlage 

Maßnahme: 

Einzäunungen sind wegen der Durchgängigkeit für Kleintiere (Kleinsäuger, Amphibien und Reptilien) 

mit einem Mindestabstand von 10-15 cm vom Boden auszuführen. Für Einfriedungen sind nur land-

schaftsgerechte und transparente Zäune mit einer Maximalhöhe von 2 m in dezenten und matten 

Naturfarben wie z.B. braun und grün oder Metallzäune zulässig.  

Die Einzäunung ist mit niedrigen, lockeren Strauchgruppen aus heimischen Sträuchern der Pflanzliste 

unter Verwendung von gebietsheimischem Pflanzmaterial einzugrünen.  

Begründung:  

Schutzgut Tiere: Erhalt der Durchgängigkeit des Plangebiets für Kleintiere 

Schutzgut Landschaft landschaftsgerechte Einbindung der Photovoltaikanlage  

Rechtliche Bindung: Örtliche Bauvorschriften § 74 (1) 3 LBO, § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

 

M5 Einhaltung eines Mindestabstands der Solarmodule zur Geländeoberfläche 

Maßnahme: 

Zwischen Modulunterkante und der Geländeoberfläche ist ein Abstand von mind. 80 cm einzuhalten. 

Begründung:  

Schutzgut Pflanzen: Gewährleistung einer geschlossenen Vegetationsdecke durch ausrei-

chenden Streulichteinfall unter Solarmodulen, Vereinfachung der 

Mahd/Beweidung 

Rechtliche Bindung: Örtliche Bauvorschriften § 74 (1) 1 LBO  
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M6 Bewirtschaftung der Fläche unter den Modulen als extensives Grünland 

Maßnahme: 

Das Grünland im Bereich des Modulfeldes ist extensiv zu pflegen. Mahd 2x/Jahr mit Abfuhr des Mahd-

guts oder Beweidung. Auf Mulchen, Düngung und chemische Pflanzenschutzmittel ist zu verzichten. 

Ein zur Umfahrung der Anlage genutzter Grasweg für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zulässig. 

Empfehlungen:  

Um den Artenreichtum der Wiese zu erhöhen, wird empfohlen, vor Beginn der Bauarbeiten eine sog. 

Frässaat durchzuführen. Hierbei wird auf ca. 25 % der Fläche die Grasnarbe mittels Grubber oder Frä-

se streifenförmig aufgerissen und mit einer kräuterreichen Wiesenmischung eingesät. Verwendung 

von autochthonem Saatgut aus dem Ursprungsgebiet Nr. 17 „Südliches Alpenvorland“. Alternativ ist 

eine Saatgutübertragung aus Heudrusch von Spenderflächen der Region möglich. 

Die Mahd oder Beweidung der Fläche sollte in zwei zeitlich versetzten Teilabschnitten erfolgen, um 

immer einen Teil der Nahrungspflanzen für Insekten zu erhalten. An randlichen Stellen sollten Altgras-

inseln belassen werden, die nicht jährlich gemäht werden.  

Begründung:  

Schutzgut Pflanzen/ Tiere: Aufwertung als Lebensraum, Erhöhung des Artenreichtums, Schaffung 

störungsarmer Rückzugsorte in intensiv genutzter Ackerlandschaft, 

Entwicklung angepasster Artengemeinschaften 

Rechtliche Bindung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, Empfehlungen als Hinweis im Bebauungsplan 

 

M7 Entwicklung von blütenreichen Wiesen und Säumen außerhalb des Modulfelds 

Maßnahme: 

Die außerhalb des Modulfelds liegenden Wiesenflächen sind durch extensive Bewirtschaftung als ar-

tenreiche Säume oder Wiesen zu entwickeln. Auf Düngung und chemische Pflanzenschutzmittel ist zu 

verzichten. Die Flächen sind 1-2x/Jahr zu mähen (Abfuhr des Mahdguts) oder extensiv zu beweiden.  

Begründung:  

Schutzgut Pflanzen/ Tiere: Aufwertung als Lebensraum, Erhöhung des Artenreichtums, Schaffung 

störungsarmer Rückzugsorte, Entwicklung angepasster Artengemein-

schaften 

Rechtliche Bindung: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

 

M8  Anbringen von Vogelnistkästen und Insektennisthilfen (Empfehlung) 

Maßnahme: 

Zur Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt wird empfohlen, innerhalb des Solarparks Nisthilfen für 

Insekten (sog. „Insektenhotels“) sowie Nistkästen für Höhlen- oder Halbhöhlenbrüter anzubringen. 

Begründung:  
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Schutzgut Tiere: Schaffung von Nistmöglichkeiten für Insekten, die wiederum als 

Nahrung für Vögel, Reptilien und Fledermäuse dienen, Schaffung von 

Brutstandorten für Vögel, ökologische Aufwertung als Lebensraum für 

Tiere, Erhöhung der biol. Vielfalt 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 

 

Abb. 12: Nisthilfe für Insekten (hier: im Solarpark Mooshof, Solarcomplex AG) 

 

M9  Anlage eines Stein- oder Totholzhaufens (Empfehlung) 

Maßnahme: 

Zur Erhöhung der Arten- und Strukturvielfalt wird empfohlen, im Randbereich des Solarparks (z.B. am 

Waldrand im Norden) einen Haufen aus Lesesteinen, Sand oder Totholz/Wurzelstöcke aufzuschichten. 

Begründung:  

Schutzgut Tiere: ökologische Aufwertung der Randbereiche, Erhöhung der 

Strukturvielfalt durch die Neuanlage von Biotopelementen,. Schaffung 

von Rückzugsorten für Reptilien u.a. Tiere, Erhöhung der biol. Vielfalt 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 

 

M10  Anbringen von Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse (Empfehlung) 

Maßnahme: 

Es wird empfohlen, an den Solarmodulen Nisthilfen (Vogelkästen mit 28mm, 32mm, und 45mm Loch-

durchmesser) sowie Rundbogenkästen für Vögel und Fledermäuse anzubringen. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Kästen gleichmäßig über die Fläche verteilt werden und von den verschiedenen Grö-

ßen eine ähnlich gleiche Anzahl angebracht werden. 

Begründung:  

Schutzgut Tiere: Schaffung von Bruthabitaten für Höhlenbrüter, wie z.B. Meisen, Sperlin-

ge, Star, Zwischenquartiere für Fledermäuse, Aufwertung des Solar-

parks als Lebensraum für Tiere 

Rechtliche Bindung: Hinweis im Bebauungsplan 
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11.3 Kompensationsmaßnahmen 

Es sind keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich, da die Umwandlung von Intensivgrünland in 

Extensivgrünland eine Aufwertung der Biotopwertigkeit mit sich bringt. 

 

12. Eingriffs-Kompensationsbilanz 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für den geplanten Eingriff wurde gemäß Bewertungs-

modell der Ökokontoverordnung (2011) erstellt. Maßgeblich sind die Bewertungen der Schutzgüter 

„Boden“ und „Pflanzen/Biotope“. Hierfür wird jeweils der Kompensationsbedarf in Ökopunkten ermit-

telt, addiert und funktionsübergreifend kompensiert. Für das Schutzgut „Landschaft“ erfolgt die Be-

wertung verbal-argumentativ, da der künftige Solarpark nur wenig einsehbar sein wird und keine 

Landschaft von besonderer Empfindlichkeit betroffen ist. Für die übrigen Schutzgüter sind keine er-

heblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 

12.1 Eingriff Schutzgut Boden 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes für das Schutzgut Boden wurde gemäß Ökokontoverord-

nung in Verbindung mit dem Heft 23 der LUBW (2010) erstellt. Nach der Bewertung der Leistungsfä-

higkeit nach den Daten der LGRB online wird die Wertstufe („Gesamt“) ermittelt (Durchschnitt aus 

den Bewertungsklassen). Für die Ermittlung der Ökopunkte wird die jeweilige Wertstufe mit 4 multi-

pliziert („ÖP [Gesamtbew. x 4]“). Der Kompensationsbedarf entspricht der Differenz der Bewertung 

vor und nach dem Eingriff. 

Tabelle 4: Ermittlung des Eingriffs für das Schutzgut Boden 

 

Beim vorliegenden Vorhaben ergeben sich in geringem Umfang Versiegelungen durch die Betriebsge-

bäude und die punktuellen Pfahlgründungen der Module. Eine flächige Versiegelung erfolgt nicht. 

Gemäß ARGE Monitoring PV-Anlagen (Leitfaden 2007) liegt bei einer Gründung auf Rammpfählen der 

Flächenanteil der Versiegelung an der Gesamtfläche der Anlage unter 2 % und wird fast ausschließlich 

Flst.
aktuelle 

Nutzung

Klassen-

zeichen

Fläche 

(m²) 

zukünftige 

Nutzung

NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] NB AW FP NV

Wertstufe 

(Gesamt- 

bewertung)

ÖP 

(Gesamt-

bew. x 4)

ÖP x A 

[m²] ÖP/m²

ÖP x A 

[m²]

250

Solarpark: 

versiegelte 

Fläche 0,5% 

(Trafos, 

Pfahlgründungen, 

Zaunfundamente 

etc.) 1 2 2 * 1,667 6,667 1.667 0 0 0 * 0,000 0,000 0 -6,667 -1.667

48.360

unversiegelte 

Fläche 1 2 2 * 1,667 6,667 322.400 1 2 2 * 1,667 6,667 322.400 0,000 0

Zwischensumme -1.667

Zusätzlicher Verlust von pauschal 10 % des Eingriffes wegen bauzeitlicher Beeinträchtigungen: -167

Summe -1.833

ÖP Ökopunkte Bewertungsklassen (Funktionserfüllung):

NB Natürliche Bodenfruchtbarkeit 0  keine (versieg. Flächen)

AW Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1  gering

FP Filter und Puffer für Schadstoffe 2  mittel 

NV Sonderstandort für naturnahe Vegetation 3  hoch

4  sehr hoch

Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff
Kompensations-

bedarf in ÖP

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" wird nur bewertet, wenn ein Extremstandort vorliegt (Bewertungsklasse 4). In diesem Fall wird der Boden 

ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft.

777, 

783
Grünland

lS3b2, 28-

40

48.610
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durch die Grundfläche der Betriebsgebäude bestimmt. Da im vorliegenden Fall voraussichtlich nur ein 

bis zwei Trafohäuschen notwendig sind und die Module aufgeständert werden, wird ein Gesamtver-

siegelungsgrad von max. 0,5 % geschätzt und entsprechend bilanziert. Hinzu kommen pauschal 10 % 

Abschlag durch die Einschränkung der ursprünglichen Leistungsfähigkeit der Bodenfunktionen im Be-

reich von Baustellenlager- und Zufahrtsflächen (Verdichtung), wobei diese temporären, baubedingten 

Beeinträchtigungen nicht über das Maß der Bodenbelastung im Rahmen der ordnungsgemäßen Land-

wirtschaft hinausgehen (Befahren mit Traktoren, Bodenumbruch).  

Für das Schutzgut Boden ergibt sich ein Kompensationsbedarf von rd. 1.830 Ökopunkten. 

 

12.2 Eingriff Schutzgut Pflanzen/Biotope 

Der Kompensationsbedarf für die Schutzgüter „Pflanzen/Biotope“ wird gemäß Ökokontoverordnung 

ermittelt. 

Für das Schutzgut Pflanzen/Biotope ergibt sich nach Bilanzierung des Eingriffes und unter Anrechnung 

der Extensivierungsmaßnahmen M6 und M7 ein Kompensationsüberschuss von rd. 127.700 Ökopunk-

ten.  

Tabelle 5: Ermittlung des Eingriffs für das Schutzgut Pflanzen/Biotope 

 
 

BESTAND

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

33.61 Intensivgrünland 47.120 6 6 282.720

42.20 Gebüsch mittl. Standorte 160 16 16 2.560

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 1.330 19 19 25.270

Summe 48.610 310.550

PLANUNG

Nr. Biotoptyp Fläche 

(m²)

Grund-

wert

Biotop-

wert

Bilanz-

wert

60.10
SO: vollversiegelte Flächen (Trafohäuschen, 

Rammgründungen, Fundamente Zaun, etc.)
250 1 1 250

33.41
SO: Fettwiese/-weide mittlerer Standorte, mit 

Solarmodulen überstellt (innerhalb Baugrenzen) (M6)*
39.830 13 8 318.640

33.41
Fettwiese mittlerer Standorte, außerhalb des Modulfelds, 

extensiv (M7)
7.040 13 13 91.520

42.20 Gebüsch mittl. Standorte 160 16 16 2.560

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 1.330 19 19 25.270

Summe 48.610 438.240

127.690Bilanz Differenz (Planung - Bestand)

* Abwertung vom Grundwert, da dicht mit Solarmodulen überstellt, 14 m breite Tische mit 0,5 m 

Firstabstand und 2 m Reihenabstand (starke Beschattung, ungleichmäßige Beregnung)
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12.3 Eingriff Schutzgut Landschaft 

Die technische Überprägung der Landschaft durch den Solarpark wird insbesondere im Nahbereich 

dauerhaft sichtbar sein. Die Sichtbarkeit ist durch die umgebenden Gehölze und Wälder stark einge-

schränkt, der Standort ist sehr gut eingegrünt. Der Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild durch die 

Solaranlage ist insgesamt im Nahbereich als mittel, im weiteren Umfeld als gering zu bewerten. Die 

Höhe der Module wird auf 3,0 m, die der Betriebsgebäude (Trafos) auf 3,3 m begrenzt, um die Fern-

wirkung weiter zu reduzieren. Eine vollständige Abschirmung durch die Pflanzung weiterer hoher Ge-

hölze ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, da eine ausreichende Besonnung der Solar-

module gewährleistet werden muss.  

 

Für die übrigen Schutzgüter sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

 
12.4 Gesamtbilanz Eingriff/Kompensation 

Durch Verrechnung des Kompensationsdefizits für das Schutzgut Boden mit dem Kompensationsüber-

schuss für das Schutzgut Pflanzen/Biotope ergibt sich ein Kompensationsüberschuss von rd. 125.900 

Ökopunkten. Der Eingriff ist somit vollumfänglich kompensiert. Der Überschuss an Ökopunkten dient 

als schutzgutübergreifender Ausgleich für den Eingriff in das Landschaftsbild. 

Tabelle 6: Gesamtbilanz  

 

 

13. Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen 

Werden im Bebauungsplan festgesetzte Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaß-

nahmen nicht oder nur unzureichend umgesetzt oder würden zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig 

erkannte negative Umweltauswirkungen hervorgerufen, wäre der Bebauungsplan mit erheblichen 

Umweltauswirkungen verbunden. Um dies zu vermeiden, ist nach § 4c BauGB eine Überwachung 

durch die genehmigende Stelle (hier: Stadt Stockach) durchzuführen. 

• Die Durchführung der Vermeidungs-, Minimierungs- und ggf. Kompensationsmaßnahmen wird 

von der Stadt erstmalig ein Jahr nach Baubeginn und erneut nach fünf Jahren durch Ortsbe-

sichtigung geprüft. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und auf Nachfrage zur Einsicht offen 

zu legen. 

• Nach § 4 (3) BauGB unterrichten die zuständigen Behörden die Gemeinde, sofern nach den 

ihnen vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bauleitplanes erhebliche, insbeson-

dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 

 

GESAMT (Kompensationsüberschuss) 125.857

Ausgleichsüberschuss Pflanzen / Biotope / Biologische Vielfalt 127.690

Gesamtbilanz Ökopunkte

Ausgleichsbedarf Boden -1.833
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Auswirkungen von Solarparks auf das Landschaftsbild. Methoden zur Ermittlung und Bewertung 

(2020) 

LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (LANA):  

Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes (2010) 

LUBW LANDESANSTALT FÜR UMWELT, MESSUNGEN UND NATURSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG:  

Arbeitshilfen für den Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten (2005) 

Arbeitshilfe für den Umgang mit Regenwasser - Regenrückhaltung (2006) 

Arten, Biotope, Landschaft – Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten (2018) 

Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit. Leitfaden für Planungen und Gestattungs-

verfahren. Bodenschutz Heft 23 (2010) 

Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg. Fachdienst Naturschutz, Naturschutz-Praxis Land-

schaftspflege 1 (2002) 

Naturräume Baden-Württembergs (2010) 

Potenzielle natürliche Vegetation von Baden-Württemberg (2013) 

MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG:  

Hinweise zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen (16.02.2018) 

Handlungsleitfaden Freiflächensolaranlagen (09/2019) 

Ökokonto-Verordnung (2011) 

http://www.naturschutz-energiewende.de/
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NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND - NABU (2021): Der naturverträgliche Ausbau der Photovoltaik. 

Nutzung von Solarenergie in urbanen und ländlichen Räumen, auf Dächern u. in der Fläche. Hinter-

grundpapier. 

RAAB, B. (2015): Erneuerbare Energien und Naturschutz –Solarparks können einen Beitrag zur Stabili-

sierung der biologischen Vielfalt leisten. In: Anliegen Natur 37(1), 2015: 67–76 Laufen 

www.anl.bayern.de  

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG, LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU (2006): 

Aufbereitung und Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB  

REGIONALVERBAND HOCHRHEIN-BODENSEE:  

Regionalplan Hochrhein-Bodensee 2000 

VVG STOCKACH 

Flächennutzungsplan (2001) 

23. Änderung des Flächennutzungsplans VVG Stockach Sonderbaufläche Solarpark "Am Schorenwei-

her", Feststellungsbeschluss 10.10.2023 

WIRTSCHAFTSMINISTERIUM BADEN-WÜRTTEMBERG (2002):  

Landesentwicklungsplan 

 

Karten 

LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (LUBW): https://udo.lubw.baden-

wuerttemberg.de/public/index.xhtml  

Luftbilder, Schutzgebiete, Solare Einstrahlung – Globalstrahlung, PV-Freiflächenpotenzial BW, Hoch-

wassergefahrenkarten 

LEL SCHWÄBISCH GMÜND:  

• Erosionskulisse Wasser https://www.lel-

web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58839/index.html 

• Benachteiligte Gebiete in Baden-Württemberg (historisch bis 2018): https://www.lel-

web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58748/index.html 

• Flurbilanz 2022 Landkreis Konstanz https://www.lel-

web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/65674/index.html 

LANDESAMT FÜR GEOLOGIE, ROHSTOFFE UND BERGBAU BADEN-WÜRTTEMBERG (LGRB): 

Kartenviewer: https://maps.lgrb-bw.de/ 

Bodenschätzungsdaten auf Basis der ALK (digital, 2010) nach Heft 31 LUBW 

Bodenkarte BW 1:50.000 (GeoLA BK 50) 

Geologische Karte M 1:25.000 

GEOPORTAL RAUMORDNUNG (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau - Regierungsprä-

sidien - Träger der Regionalplanung): https://www.geoportal-raumordnung-bw.de/kartenviewer 

  

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/index.xhtml
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58839/index.html
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58839/index.html
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58748/index.html
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/58748/index.html
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/65674/index.html
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_extern/Karten/65674/index.html
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https://www.geoportal-raumordnung-bw.de/kartenviewer
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Aktuelle Rechtsgrundlagen 

• Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist 

• Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 
(Naturschutzgesetz - NatSchG) Vom 23. Juni 2015, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Ge-

setzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44) 

• EU-Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (79/409/EWG). 

• FFH-Richtlinie – Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992, zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG). 

• Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) des Landes Baden-Württemberg vom 19.12.2010, in Kraft ge-
treten am 1. April 2011 

• Wassergesetz (WG) für Baden-Württemberg vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43) 

• Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5) geändert worden ist  

• Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004, zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1247)  

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. 
I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden ist  

• Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung vom 31. Au-
gust 1995, zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 7. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44) 

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert 
worden ist 

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) ge-

ändert worden ist 

• Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. Nr. 7, S. 
358), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 88) geändert 

• Umweltschadensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2021 (BGBl. I S. 346) 

• Verordnung des Umweltministeriums über die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswas-
ser vom 22.03.1999 (GBl. S. 157), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 3. De-
zember 2013 (GBl. S. 389, 441) 

• Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) Vom 7. 
Februar 2023 (GBl. S. 26) 

• Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist 

• Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist 
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ANHANG 

I FOTODOKUMENTATION (solarcomplex AG, Feb. 2023 sowie S. Appler, 22.03.2023)  

 

Blick vom südlichen Plangebietsrand nach Osten Richtung Hoppetenzell.  

 

Die Fläche ist als artenarmes Intensivgrünland ausgebildet. 

 

Das Intensivgrünland reicht im Norden bis an den Waldrand heran. Im Hintergrund ist das geschützte Biotop 

„Feldgehölz W Hoppetenzell“ zu erkennen. 
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Blick nach Westen zum Schorenweiher 

 
Blick von Süden auf den Waldrand 

 

In rd. 1 km Entfernung sind die östlichsten Wohnsiedlungen von Hoppetenzell sichtbar. 
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II PFLANZLISTE 

 

Gemäß § 40 Abs. 4 BNatSchG ist nur gebietsheimisches Pflanzmaterial aus dem Vorkommensgebiet 

„6.1 Alpenvorland“ zu verwenden.  

 

Sträucher 

Pflanzqualität: mind. Str., v, 5 Tr., 60-100 

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 

Weißdorn   Crataegus laevigata u. monogyna 

Pfaffenhütchen  Euonymus europaea 

Liguster   Ligustrum vulgare 

Heckenkirsche  Lonicera xylosteum 

Schlehe   Prunus spinosa 

Kreuzdorn   Rhamnus cathartica 

Hundsrose   Rosa canina 

Wein-Rose   Rosa rubiginosa 

Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 

Traubenholunder  Sambucus racemosa 

Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
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Artenschutzrechtliches Gutachten  
(Relevanzprüfung Vögel, Fledermäuse) 

für den Bebauungsplan „Solarpark am Schorenweiher“  
in Hoppetenzell (Stockach) 

1 Einleitung und Aufgabenstellung 

Für das Planungsgebiet „Solarpark am Schorenweiher“ in Hoppetenzell plant die Stadt 
Stockach einen Bebauungsplan aufzustellen. Aktuell wird die Fläche des Planungsgebiets 
landwirtschaftlich als Mähwiese genutzt. Umliegend grenzen Wälder und Äcker an. Im Wes-
ten befindet sich der Anglerteich „Schorenweiher“ und eine Feuchtwiese, im Osten eine 
Rinderweide und ein kleines Feuchtbiotop. Im Süden stehen einzelne junge Bäume entlang 
der Grenze zum Acker (Abb. 1). 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Pla-
nungsgebiets (schwarzgestrichelte 
Linie) und Untersuchungsgebiet 
(blaugestrichelte Linie)   

 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Bereich des Planungsgebiets, den angrenzenden 
Waldrand, den westlich davon befindlichen Anglerteich „Schorenweiher“ die östlich an-
grenzende Rinderweide und den südlich befindlichen Acker (Abb. 1). 

Die uns vorgelegte Planzeichnung (Entwurf zum Belegungsplan vom 19.01.2023) sieht auf 
fast der gesamten Fläche des Planungsgebiets Solarmodule vor. Im nördlichen Bereich wird 
ein Abstand zum Waldrand eingehalten (Abb. 2). 

 

Dr. Wolfgang Fiedler 
Alexandra Sproll 
Schlossbergstr. 7 
D-78315 Radolfzell - Güttingen 

☎ (07732) 94 54 17 

fiedler@orn.mpg.de 
alex.sproll@gmx.de 

 
Ökologische Fachgutachten 
Dipl. Biol. Dr. Wolfgang Fiedler & 
Dipl. Ing (FH) Ökologie und Umweltschutz 
Alexandra Sproll 

Feuchtbiotop 

Feuchtwiese 

“Schorenweiher” 
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Abb. 2: Vorläufige Modulplanung des Solarparks (19.01.2023, EngCon GmbH) 

Mit der vorliegenden Untersuchung soll das Risiko des Eintritts von Verbotstatbeständen 
nach § 44 NatSchG hinsichtlich des Schutzes von Vögeln und Fledermäusen abgeschätzt 
werden. 

2 Methodik der Bestandsaufnahme 

Zur Erfassung der Vorkommen von Vögeln wurde das Planungsgebiet am 21.03. und am 
20.06.2023 morgens begangen.  

Zur Erfassung der Vorkommen von Fledermäusen wurde das Planungsgebiet am 21.05.2023 
abends mittels Batlogger M (Elekon, Luzern) begangen. 

Die Auswertung der Rufaufzeichnungen erfolgte manuell mittels der Software BatExplorer 
2.0 (Geräte und Software von Firma Elekon, Luzern). Die Rohdaten der automatischen Auf-
zeichnungen werden mindestens 2 Jahre archiviert.  

Die Begehungen erfolgten bei guten Wetterbedingungen. 

3 Ergebnisse  

3.1  Ergebnis Vögel  

Das Offenland im Planungsgebiet wird nicht von Offenlandbrütern wie z.B. der Feldlerche, 
besiedelt. Auch auf den umliegenden Äckern konnten keine Feldlerchen festgestellt wer-
den. 

Im Untersuchungsgebiet konnten die in der nachfolgenden Tabelle genannten Vogelarten 
festgestellt werden, die dieses Gebiet als Brut- und Nahrungsplatz zur Brutzeit nutzen. 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL_BW 
2013 

RL-D 
2021 

Status (Plangebiet einschließ-
lich direkt angrenzende  

Bereiche) 

Amsel Turdus merula * * Brutvogel 

Bachstelze Motacilla alba * * Brutvogel 

Blaumeise Parus caeruleus * * Brutvogel 

Buchfink Fringilla coelebs * * Brutvogel 

Elster Pica pica * * Brutvogel 

Goldammer Emberiza citrinella V * Brutvogel 

Graureiher Ardea cinerea * * Nahrungsgast 

Kohlmeise Parus major * * Brutvogel 

Kolkrabe Corvus corax * * überfliegend 

Mäusebussard Buteo buteo * * Brutvogel 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * Brutvogel 

Rabenkrähe Corvus corone  * * Brutvogel 

Ringeltaube Columba palumbus * * Brutvogel 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * Brutvogel 

Rotmilan Milvus milvus * * Gast 

Singdrossel Turdus philomelos  * * Brutvogel 

Star Sturnus vulgaris * 3 Brutvogel 

Stockente Anas platyrhynchos V * Brutvogel 

Wacholderdrossel Turdus pilaris * * Brutvogel 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * * Brutvogel 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * Brutvogel 

Tab. 1: Gefährdungsgrad und Status (ggf. des Brutvorkommens) der festgestellten Vögel 

Erläuterungen zur Tabelle: 

Rote Liste 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Rote Liste 2021) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Rote Liste 2013)  
  1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste 
 * ungefährdet 
 - als Neozoon nicht in der Roten Liste berücksichtigt 

Die meisten festgestellten Arten sind typische und eher häufige Bewohner der Waldränder, 
der Ortsrandlagen und Gewässer.  

Mehrere Goldammern konnten am Waldrand und in den Einzelbäumen zwischen Mähwiese 
und Acker festgestellt werden (Abb. 3). 
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Bei den Begehungen konnte jeweils mindestens ein Mäusebussard angetroffen werden. Es 
ist daher davon auszugehen, dass sich in der Nähe des Planungsgebiets ein Mäusebussard-
horst befindet (Abb. 3). 

Ein kleiner Starenschwarm konnte am Waldrand festgestellt werden (Abb. 3). 

Stockenten konnten auf dem „Schorenweiher“ und auf dem Weiher im Feuchtgebiet neben 
der Rinderweide beobachtet werden (Abb. 3). 

  

Abb. 3: Beobachtungen aus-
gewählter Vogelarten, Karte 
LUBW 

Legende: 

BSt: Bachstelze 

GoA: Goldammer 

MB: Mäusebussard 

Sta: Starenschwarm 

StE: Stockente 

 

 

3.2  Ergebnis Fledermäuse  

Mehrere Fledermäuse konnten entlang des Waldrandes und am „Schorenweiher“ jagend 
beobachtet werden (Abb. 4). 

 

Legende: 

            : Jagdgebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Jagdgebiete der Fledermäuse  
 

Folgende Arten bzw. Artengruppen konnten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden: 

Art - Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL BW RL D 

Gruppe Myotis spec. Mausohrverwandte     

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 *  

Tab. 2: Gefährdungs- und Schutzstatus der vorkommenden Fledermausarten bzw. Artengruppen 

Erläuterungen zur Tabelle: 

Rote Liste 

FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
 II Art des Anhangs II 
 IV Art des Anhangs IV 
§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und  

GoA 

GoA 

GoA 
BSt 

StE 

StE 

MB 

Sta 
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              Verordnungen:  
 s streng geschützte Art 
D Gefährdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009) 
BW Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (Braun et. al. 2001) 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitär 
 i (BW) gefährdete wandernde Tierart 
 V Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste 
 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes / (BW) Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 * ungefährdet 

 

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der Rufsequenzen zu den Arten bzw. Artengrup-
pen, die die Batlogger aufgezeichnet haben, aufgeführt. 

Bei den als „Fledermaus unbestimmbar“ bezeichneten Aufzeichnungen handelt es sich 
meist um Fledermäuse, die in größerer Entfernung vom Detektor aktiv waren, sowie um 
Aufnahmen, die nicht eindeutig einer Fledermausgruppe zugeordnet werden können, weil 
bestimmte Merkmale nicht deutlich genug erkennbar waren.  

Art / Artengruppe Anzahl aufgezeichneter Rufsequenzen 
mobil 

21.05.2023 

Myotis spec. 1 

Pipistrellus pipistrellus 48 

Pipistrellus spec. 1 

Fledermaus unbestimmbar 3 

Tab. 3: Anzahl der Rufsequenzen zu den Arten bzw. Artengruppen, die der Batlogger aufgezeichnet hat 

Gruppe „Myotis spec.“: 

Die vom Batlogger aufgenommenen Rufsequenzen lassen keine verlässliche Artbestimmung 
zu, jedoch die Eingrenzung auf die Gattung „Myotis“ (Mausohren im weiteren Sinne). Hier 
kämen in erster Linie Großes Mausohr, Kleine und Große Bartfledermaus, Bechsteinfleder-
maus, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus in Betracht. 

Bei der Begehung konnte am Waldrand eine Fledermaus aus der Gattung Myotis nachgewie-
sen werden (Tab. 3). 

Zwergfledermaus: 

Die Zwergfledermaus stellt in Deutschland die häufigste Fledermausart dar. Bei der Bege-
hung konnten mehrere Zwergfledermäuse am Waldrand und am „Schorenweiher“ jagend 
beobachtet werden (Abb. 4).  

4 zu erwartende Auswirkungen der Planung auf Vogel- und Fledermaus-
arten und Möglichkeiten zur Minderung von Beeinträchtigungen 

4.1  Flächeninanspruchnahme und Zerstörung von Fortpflanzungshabitaten 
           und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Vögel:  

Das Offenland im Planungsgebiet wird nicht von Offenlandbrütern wie z.B. der Feldlerche, 
besiedelt.  
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Der Mäusebussard brütet möglichweise in der Nähe des Planungsgebiets, am wahrschein-
lichsten in einem Baum am Waldrand. Durch den Solarpark ist der Brutplatz direkt nicht 
betroffen. Wenn die Baumaßnahmen während der Brutzeit von Mäusebussarden stattfinden 
sollten, muss zuvor der exakte Brutplatz lokalisiert werden, überprüft werden, ob er aktu-
ell besetzt ist und abgewogen werden ob die Störungen aufgrund der Baumaßnahmen zur 
Errichtung des Solarparks bei den Mäusebussarden zur Brutaufgabe führen könnten. In die-
sem Falle müssten die Baumaßnahmen zeitlich verschoben werden. 

Für Höhlenbrüter (Bachstelzen, Meisen, Sperlinge) werden Vogelnistkästen an den Solarmo-
dulen bzw. in unmittelbarere Nähe empfohlen. Zum einen lassen sich dadurch weitere 
Brutmöglichkeiten schaffen, vor allem aber verhindert bzw. minimiert man die Gefahr, 
dass Vögel an ungünstigen oder ggf. gefährlichen Stellen in der Konstruktion der Solarpa-
neele brüten. 

Fledermäuse 

Die Bäume, die südlich des Planungsgebiets stehen, sind noch sehr jung und bieten kaum 
Höhlungen oder Spalten, die Fledermäusen als Fortpflanzungs- oder Ruhestätte dienen 
könnten. 

4.2 Lärm und Licht – akustische und optische Störungen (§ 44 Abs.1 Nr.2  
       BNatSchG) 

Bei einer Photovoltaikanlage gehen wir davon aus, dass es weder bau- noch betriebsbe-
dingt zu Lärm- und Lichtemmissionen in einem Umfang kommt, der Vögel oder Fleder-
mäuse in nennenswertem Umfang stören könnte bzw. der die Grundbelastung an Störungen 
(auch natürlicher Art, z.B. durch Beutegreifer) nennenswert erhöhen würde.  

4.3 Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstörung von bedeutsamen Jagdhabi-  
taten und Leitstrukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG) 

Vögel:  

Die Freifläche mit dem Grünland innerhalb des Planungsgebiets wird von verschiedenen Vo-
gelarten zur Nahrungssuche aufgesucht. Wir gehen davon aus, dass unterhalb und zwischen 
den Solarpaneelen extensives Grünland entwickelt wird, so dass es für die meisten der dort 
beobachteten Vogelarten weiterhin möglich sein wird, auf dieser Fläche Nahrung zu suchen 
(z.B. Goldammer, Star und Drosseln) und sich evtl. sogar Verbesserungen gegenüber einer 
intensiven Ackernutzung ergeben. Für größere Arten wie Mäusebussard und Graureiher 
kann der Abstand zwischen den Solarpaneelen mit nur 2 Metern, um auf den Zwischenflä-
chen nach Nahrung zu suchen, zu schmal sein. Zwischen dem Solarmodulfeld und dem 
Waldrand wird aber ein größerer Abstand bestehen bleiben, so dass hier weiterhin eine 
Nahrungssuche möglich sein wird. 

Fledermäuse: 

Das Jagdgebiet der Fledermäuse entlang des Waldrandes wird durch die Erstellung des So-
larparks nicht negativ beeinträchtigt werden. Durch die Extensivierung des Grünlandes 
kann man davon ausgehen, dass die Insektenfülle eher zunehmen wird und dadurch den 
Fledermäusen ein höheres Angebot an Insekten als Nahrung zur Verfügung stehen wird.  

Man kann davon ausgehen, dass der Waldrand weiterhin seine Funktion als Jagdgebiet und 
Leitstruktur beibehalten wird.  
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4.4 Töten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

Vögel 

Anlagenbedingt: Glas 

Bei einer Photovoltaikanlage gehen wir davon aus, dass keine Gebäude mit Fenstern oder 
spiegelnden Flächen errichtet werden und es daher zu keiner Gefahr aufgrund von Vogel-
schlag kommen wird. Die im Zusammenhang mit anderen Planungen geäußerte Befürch-
tung, dass es bei schlechter Sicht zu Kollisionen von Wasservögeln mit Solarpaneelen kom-
men kann, die irrtümlich für Wasserflächen gehalten werden, hat sich bisher unseres Wis-
sens nirgends bestätigt.  

Baubedingt: Zerstörung von Bruten 

Wir gehen davon aus, dass die Bäume und Büsche, die südlich am Planungsgebiet angren-
zen nicht gefällt werden. Wenn diese Bäume oder auch Staudenbereiche entfernt werden 
sollen, müssen diese Maßnahmen außerhalb der gesetzlich definierten Brutzeit durchge-
führt werden, da es durch Fällen von Bäumen, Gehölzrodungen, Mähen von Staudenberei-
chen oder Entfernung anderer, zur Brut genutzter Strukturen zur Zerstörung von Nestern 
und Jungvögeln kommen kann und damit zur Tötung von Tieren und zu einem Verbotstat-
bestand nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 

Fledermäuse 

Anlagenbedingt: Glas 

Siehe 4.4 Vögel. 

Baubedingt: Zerstörung von Quartieren und Tötung anwesender Fledermäuse 

Siehe 4.4 Vögel. 

5 Bewertung 

Bei den Vögeln werden keine negativen Folgen für die dort vorkommenden Brutvögel und 
Nahrungsgäste durch die Erstellung eines Solarparks entstehen, so dass keine erhebliche 
Beeinträchtigung lokaler Populationen im Planungsgebiet zu erwarten ist. Während den 
Baumaßnahmen muss auf den möglichen Mäusebussardhorst Rücksicht genommen werden. 

Bei den Fledermäusen sind durch die Erstellung eines Solarparks keine Beeinträchtigungen 
lokaler Populationen zu erwarten. 

6  Vorschläge für Vermeidung, Minderung, Kompensation von  
    Beeinträchtigungen 

Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation werden folgende Maßnahmen vorge-
schlagen: 

• Die Baummaßnahmen zur Errichtung des Solarparks dürfen nur außerhalb der Brutzeit 
des Mäusebussards erfolgen bzw. es muss ausgeschlossen werden, dass der Mäusebus-
sardhorst sich in der Nähe der Baustelle befindet, so dass aufgrund der Störungen durch 
die Baumaßnahmen es zur Aufgabe des Brutplatzes führen würde.  

• Es werden Nisthilfen innerhalb des Solarparks empfohlen. Hier bieten verschiedenste 
Nisthilfen (Vogelkästen mit 28mm, 32mm, und 45mm Lochdurchmesser) sowie Rundbo-
genkästen für Vögel und Fledermäuse guten Ersatz. Dabei ist darauf zu achten, dass die 



 S. 8 

Kästen gleichmäßig über die Fläche verteilt werden und von den verschiedenen Größen 
eine ähnlich gleiche Anzahl angebracht werden. 

 

Radolfzell, den 20.11.2023 

Alexandra Sproll 
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